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Referentenentwurf

des Bundesministeriums des Innern

Entwurf eines Gesetzes fiir den Blirokratiertiickbau im Bereich des Bun-
desministeriums des Innern

A. Problem und Ziel

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, den Staat einfacher, digitaler und erfolgrei-
cher zu machen. Entscheidungen, Prozesse und Strukturen der 6ffentlichen Verwaltung
sollen dazu modernisiert werden. Mit der am 1.Oktober 2025 vom Bundeskabinett be-
schlossenen ,Modernisierungsagenda — fir Staat und Verwaltung (Bund)“ hat die Bundes-
regierung einen Rahmen geschaffen, um die notwendigen Schritte gemeinschaftlich anzu-
gehen.

Ein wesentliches Handlungsfeld der Modernisierungsagenda ist ein spurbarer Blirokratie-
rickbau: ,Die Bundesregierung baut konsequent burokratische Hurden fur Burgerinnen und
Bilrger, Unternehmen und die Verwaltung ab, um sie von unnétigem zeitlichen und perso-
nellen Aufwand zu entlasten und ihnen so neue Freirdume zu eréffnen. Die Bundesregie-
rung wird ihre gesteckten Burokratierlickbauziele konsequent verfolgen und die im Koaliti-
onsvertrag fur die 21. Legislaturperiode vereinbarten ressortspezifischen Burokratierick-
bauprojekte konsequent umsetzen.” (Seite 16).

Ein weiteres Handlungsfeld der Modernisierungsagenda ist die bessere Rechtsetzung. Ge-
setzliche Regelungen sollen so gestaltet sein, dass sie adressatenorientiert, praxis- und
digitaltauglich sind und Automatisierung ermdglichen.

Insbesondere Planungs- und Genehmigungsverfahren sollen méglichst schnell und effektiv
durchgefuihrt werden. Hierbei ist es hinderlich, wenn die Weiterverwendung der Ergebnisse
aus der frihen Offentlichkeitsbeteiligung im Sinn des § 25 Absatz 3 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes (VWVfG) im anschlieBenden Verwaltungsverfahren vor digitalen Hirden
steht oder wenn unterschiedliche Formate die digitale Weiterbearbeitung erschweren. Die
digitale und dadurch méglichst beschleunigte Durchfiihrung des anschlielenden Verwal-
tungsverfahrens soll daher geférdert werden, indem insbesondere die Ergebnisse aus der
frihen Offentlichkeitsbeteiligung bereits in verkehrsiiblichem elektronischen Format in den
behordlichen Prozess einfliefien kénnen.

Eine entsprechende Zielvereinbarung wurde auch in der Besprechung des Bundeskanzlers
mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander am 6. November 2023 im
,Pakt fir Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung zwischen Bund und
Landern® vereinbart.

B. Losung

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll — wie dies der Koalitionsvertrag von CDU, CSU
und SPD fir die 21. Legislaturperiode fur die Ressorts vorsieht (vgl. Zeile 1947 f.) — ein
Burokratierickbau im Bereich des Bundesministeriums des Innern erfolgen. Dies beinhaltet
unter anderem folgende MalRnahmen:
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Im Bundesmeldegesetz werden die besondere Meldepflicht fur Seeleute gestrichen, der
bedingte Sperrvermerk, der sich in der Praxis nicht bewahrt hat, abgeschafft, die elektroni-
sche Prozessabwicklung in den Meldebehdrden gestarkt und die nicht mehr zeitgemale
Datentbermittlung an Adressbuchverlage gestrichen.

Der Betrieb von De-Mail-Servern erfordert aufgrund der Auflagen flr die Anbieter teure
Spezialtechnik wie fiir die Behérden einen Aufwand zur Uberpriifung der Auflagen. Fir den
,Sicheren, vertraulichen und nachweisbaren Geschaftsverkehr fir jedermann® (§ 1 Absatz
1 De-Mail-G) gibt es mittlerweile durch die elDAS-VO europaisch regulierte Lésungen, so
dass es eines deutschen Spezialgesetzes nicht mehr bedarf.

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte mussen sich auf die polizeiliche Ermittlungsarbeit fo-
kussieren kénnen und von Verwaltungsaufgaben entlastet werden. Dafiir sieht der Gesetz-
entwurf vor, Anordnungs- und Genehmigungsanforderungen, Prif-, Auskunfts-, Berichts-
und Benachrichtigungspflichten zu reduzieren sowie Arbeitsprozesse zu beschleunigen.

Zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren werden die bestehenden
Regelungen zur friihen Offentlichkeitsbeteiligung gestéarkt. Es wird festgelegt, dass der Vor-
habentrager der Behdrde den wesentlichen Inhalt und das abschlieRende Ergebnis der fru-

hen Offentlichkeijtsbeteiligung in verkehrsublichem elektronischem Format Gbermitteln und
der betroffenen Offentlichkeit mitteilen soll.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand
Durch die Starkung der friihen Offentlichkeitsbeteiligung sind wesentliche zusatzlich verur-
sachte Haushaltsausgaben voraussichtlich nicht zu erwarten. Sollten hieraus dennoch

eventuelle Mehrbedarfe resultieren, sind diese finanziell und stellenmaRig im jeweiligen
Einzelplan gegenzufinanzieren.

E. Erfiillungsaufwand

E.1 Erflullungsaufwand fiir Biirgerinnen und Biirger

Der zeitliche Aufwand fir Birgerinnen und Bulrger reduziert sich um insgesamt rund 85.000
Stunden pro Jahr.

E.2 Erfiillungsaufwand fir die Wirtschaft

Die Wirtschaft wird um insgesamt rund 2,1 Millionen Euro pro Jahr entlastet, die samtlich
zu Burokratiekosten aus Informationspflichten zahlen.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Die Verwaltung wird um rund 9 Millionen Euro pro Jahr entlastet. Diese Entlastung kommt
fast vollstandig den Landern zugute.
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F. Weitere Kosten

Sonstige Kosten fiir die Wirtschaft sind voraussichtlich nicht zu erwarten. Es entstehen
keine Kosten flr soziale Sicherungssysteme und keine Auswirkungen auf Einzelpreise so-

wie das Preisniveau.
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Referentenentwurf des Bundesministeriums des Innern

Entwurf eines Gesetzes fiir den Burokratieriickbau im Bereich des
Bundesministeriums des Innern

Vom ...

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen:

Artikel 1

Anderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes

Das Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Ja-
nuar 2003 (BGBI. | S. 102), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2024
(BGBI. 2024 | Nr. 236) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In der Inhaltstbersicht wird die Angabe zu § 25 durch die folgenden Angaben ersetzt:
,§ 25 Beratung, Auskunft

§ 25a Friihe Offentlichkeitsbeteiligung®.
2. § 25 wird wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

.§ 25
Beratung, Auskunft®.
b) Absatz 3 wird gestrichen.

3. Nach § 25 wird folgender § 25a eingeflgt:

,8 25a
Friihe Offentlichkeitsbeteiligung

(1) Die Behdrde wirkt darauf hin, dass der Trager eines Vorhabens, das nicht nur
unwesentliche Auswirkungen auf die Belange einer grofderen Zahl von Dritten haben
kann, die von dem Vorhaben betroffene Offentlichkeit bei der Planung bereits friihzeitig
vor Stellung des Antrags unterrichtet (friihe Offentlichkeitsbeteiligung). Satz 1 gilt nicht,
soweit die betroffene Offentlichkeit bereits nach anderen Rechtsvorschriften vor der
Antragstellung zu beteiligen ist. Beteiligungsrechte nach anderen Rechtsvorschriften
bleiben unberuhrt.
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(2) Der Vorhabentrager soll die betroffene Offentlichkeit tGber die Ziele des Vor-
habens, die Mittel, es zu verwirklichen, und die voraussichtlichen Auswirkungen des
Vorhabens unterrichten und Gelegenheit zur Aulderung und Erérterung geben.

(3) Der Vorhabentrager soll den wesentlichen Inhalt und das abschlieBende Er-
gebnis der frGhen Offentlichkeitsbeteiligung

1. ineinem verkehrstblichen elektronischen Format unverziglich, spatestens mit der
Antragstellung, an die Behorde Ubermitteln und

2. der betroffenen Offentlichkeit mitteilen.

Fir die Ubermittlung nach Nummer 1 soll zudem ein maschinenlesbares Format ver-
wendet werden, wenn auf Seiten des Vorhabentragers und der Behdrde die techni-
schen Voraussetzungen vorliegen und kein unverhaltnismaRig hoher Aufwand ent-
steht.”

§ 71e Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,8 3a Absatz 2 bis 4 bleibt unberihrt.*

Artikel 2

Anderung des Bundesbeamtengesetzes

Das Bundesbeamtengesetz vom 5. Februar 2009 (BGBI. | S. 160), das zuletzt durch

Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Februar 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 72) geandert worden ist,
wird wie folgt geandert:

In § 80 Absatz 1 wird nach Satz 2 der folgende Satz eingefugt:

,Die Bekanntgabe des elektronischen Verwaltungsakts zum Umfang der Beihilfe kann bei
elektronischer Antragstellung durch die Bereitstellung zum Abruf erfolgen.®

Artikel 3

Anderung des Bundesdatenschutzgesetzes

Das Bundesdatenschutzgesetz vom 30. Juni 2017 (BGBI. | S. 2097), das zuletzt durch

Artikel 7 des Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 149) geandert worden ist, wird
wie folgt geandert:

1.

§ 62 Absatz 6 wird durch den folgenden Absatz ersetzt:

,(6) Der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument nach Absatz 5 ist schriftlich
abzufassen, was auch in einem elektronischen Format erfolgen kann. Von einem elekt-
ronischen Format im Sinne des Satzes 1 ist die Textform umfasst.”

§ 70 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gedndert:
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a) InNummer 8 wird vor der Angabe ,die vorgesehenen Fristen fur die Loschung oder
die Uberprifung der Erforderlichkeit der Speicherung der verschiedenen Katego-
rien personenbezogener Daten und“ die Angabe ,wenn mdglich,” eingeflgt.

b) In Nummer 9 wird vor der Angabe ,eine allgemeine Beschreibung der technischen

und organisatorischen Mallnahmen gemaf § 64“die Angabe ,wenn moglich® ein-
gefugt.

Artikel 4

Anderung des De-Mail-Gesetzes

Das De-Mail-Gesetz vom 28. April 2011 (BGBI. | S. 666), das zuletzt durch Artikel 10
des Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 149) geandert worden ist, wird wie folgt
geandert:

1. § 17 Absatz 3 wird gestrichen.

2. Nach § 25 wird der folgende § 26 eingefligt:

.§ 26
Aullerkrafttreten

Das Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2026 aulRer Kraft.”

Artikel 5

Anderung des Bundesmeldegesetzes

Das Bundesmeldegesetz vom 3. Mai 2013 (BGBI. | S. 1084), das zuletzt durch Artikel
6 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323) gedndert worden ist, wird wie
folgt geandert:

1. Die Inhaltstubersicht wird wie folgt geandert:

a) Die Angabe in § 28 wird durch die folgende Angabe ersetzt: ,Besondere Melde-
pflicht fir Binnenschiffer®.

b) Die Angabe in § 52 wird durch die folgende Angabe ersetzt: ,§ 52 (Weggefallen)®.
2. § 3 Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

a) In Nummer 9 Buchstabe h wird die Angabe ,und bedingte Sperrvermerke nach §
52" gestrichen.

b) In Nummer 15 Buchstabe i wird die Angabe ,und bedingte Sperrvermerke nach §
52“ gestrichen.
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c) In Nummer 16 Buchstabe g wird die Angabe ,und bedingte Sperrvermerke nach §
52" gestrichen.

In § 11 Absatz 2 Nummer 3 wird die Angabe ,oder ein bedingter Sperrvermerk nach §
52“ gestrichen.

§ 23 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
,Wird das Melderegister automatisiert gefiihrt, kann von dem Ausflllen des Melde-
scheins abgesehen werden, wenn die meldepflichtige Person persénlich bei der
Meldebehdrde erscheint und die Richtigkeit und Vollstandigkeit der bei ihr erhobe-
nen Daten durch ihre Unterschrift oder elektronisch bestatigt.”

b) Absatz 2 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 2 wird die Angabe ,oder ein bedingter Sperrvermerk nach § 52 gestri-
chen.

bb) In Satz 4 wird nach der Angabe ,einzureichen” die Angabe ,oder elektronisch
zu bestatigen® eingefiigt.

cc) In Satz 5 wird nach der Angabe ,unterschreiben® die Angabe ,oder elektro-
nisch zu bestatigen“ eingeflgt.

§ 23a wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 Satz 4 wird die Angabe ,oder ein bedingter Sperrvermerk nach § 52
gestrichen.

b) In Absatz 1 wird nach Satz 4 folgender Satz 5 eingeflgt:
»8 23 Absatz 4 Satz 1, 2 und 4 gilt entsprechend, wenn die meldepflichtige
Person versichert, dass sie berechtigt ist, die Daten des Ehegatten, Lebenspart-
ners und der Familienangehorigen mit denselben Zuzugsdaten elektronisch anzu-
fordern.”
§ 28 wird wie folgt geandert
a) In der Uberschrift wird die Angabe ,und Seeleute” gestrichen.

b) Absatz 2 wird gestrichen.

c) Absatz 3 wird zu Absatz 2 und es wird die Angabe ,den Absatzen 1 und 2“ durch
die Angabe ,Absatz 1“ ersetzt.

d) Absatz 4 wird zu Absatz 3 und es wird die Angabe ,und Reedern“ gestrichen.

In § 33 Absatz 4 wird Satz 3 gestrichen.

In § 34 Absatz 1 Nummer 11 Buchstabe h, Nummer 13 Buchstabe i, Nummer 14 Buch-
stabe g und in Nummer 15 wird jeweils die Angabe ,und bedingte Sperrvermerke nach

§ 52* gestrichen.

In § 38 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe ,und bedingte Sperrvermerke nach § 52°
gestrichen.
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§ 39a wird gestrichen.

In § 41 Satz 2 wird die Angabe ,In den Fallen der §§ 51 und 52“ durch die Angabe ,Im
Fall einer Auskunftssperre nach § 51“ ersetzt.

§ 42 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 wird in Nummer 7 Buchstabe h und in Nummer 15 die Angabe ,und
bedingte Sperrvermerke nach § 52 gestrichen.

b) In Absatz 2 Nummer 8 wird die Angabe ,und bedingte Sperrvermerke nach § 52°
gestrichen.

§ 49a wird gestrichen.

§ 50 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 3 wird gestrichen.

b) In Absatz 6 wird Satz 2 gestrichen.

In § 52 Absatz 1 Nummer 1 wird die Angabe ,Pflegeheimen oder sonstigen® gestrichen.
§ 54 Absatz 2 wird wie folgt geandert:

a) Nummer 7 wird gestrichen.

b) Die bisherigen Nummern 8 bis 11 werden zu den Nummern 7 bis 10.

Artikel 6

Anderung des Bundeskriminalamtgesetzes

Das Bundeskriminalamtgesetz vom 1. Juni 2017 (BGBI. | S. 1354; 2019 | S. 400), das

zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 172) geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

§ 10 wird wie folgt geandert:

a) Nach Absatz 4 Satz 5 wird der folgende Satz eingeflgt:
,Die Prasidentin oder der Prasident des Bundeskriminalamts kann die Antragsbe-
fugnis nach Satz 1 sowie die Anordnungsbefugnis nach Satz 2 auf Bedienstete
des Bundeskriminalamts mit Befahigung zum Richteramt Gbertragen.”

b) Absatz 5 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
,Die Benachrichtigung durch das Bundeskriminalamt erfolgt, soweit und sobald
hierdurch der Zweck der Auskunft nicht vereitelt wird und nicht die Zustandigkeit
einer anderen Polizeibehdrde fur die weitere Sachverhaltsaufklarung besteht.”

§ 25 Absatz 7 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens fiir die Ubermittlung von personen-
bezogenen Daten durch Abruf aus dem Informationssystem ist unter Beachtung des
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§ 12 Absatz 2 bis 4 nur zur Erfullung vollzugspolizeilicher Aufgaben zulassig, soweit
diese Form der Datenubermittlung unter Bericksichtigung der schutzwirdigen Interes-
sen der betroffenen Personen wegen der Vielzahl der Ubermittiungen oder wegen ihrer
besonderen Eilbedurftigkeit angemessen ist.*

In § 33 Absatz 5 Satz 2 wird nach der Angabe ,Absatz 4“ die Angabe ,Nummer 3 und
4“ eingefugt.

Nach § 37 Absatz 1 wird der folgende Absatz 1a eingeflgt:

,(1a) Ermittlungspersonen der zustandigen Staatsanwaltschaft nach Absatz 1
Satz 2 sind in den Féllen des § 4 Absatz 1 und 2 und des § 36 Absatz 1 ferner nicht
dem Polizeivollzugsdienst angehdérende Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbeschaf-
tigte der Polizei, soweit ihnen Polizeivollzugsaufgaben im Rahmen der Beweiserhe-
bung, -sicherung und -auswertung, insbesondere des Wirtschaftsprifdienstes, der Fi-
nanz- und Internetermittlungen, der verfahrensintegrierten Vermégensabschoépfung,
der Forensischen Informations- und Kommunikationstechnik, der Besuchsuberwa-
chung nach § 119 der Strafprozessordnung, der Durchsicht von Papieren und elektro-
nischen Speichermedien oder der Telekommunikationsiberwachung Ubertragen wor-
den sind, sie mindestens zwei Jahre in den bezeichneten Aufgabenbereichen tatig sind
und das 21. Lebensjahr vollendet haben. Ermittlungspersonen nach Satz 1 sind aus-
schlief3lich zur Durchfuhrung von Malinahmen im Rahmen der Ubertragenen Polizei-
vollzugsaufgaben befugt.”

Nach § 45 Absatz 3 Satz 5 wird der folgende Satz eingefligt:

,Die zustandige Abteilungsleitung kann die Antragsbefugnis nach Satz 1 sowie die An-

ordnungsbefugnisse nach Satz 2 und Satz 5 auf Bedienstete des Bundeskriminalamts

mit Befahigung zum Richteramt Ubertragen.”

§ 46 wird wie folgt geéndert:

a) Nach Absatz 3 Satz 4 wird der folgende Satz eingeflgt:
,Die Prasidentin oder der Prasident des Bundeskriminalamts kann die Antragsbe-
fugnis nach Satz 1 sowie die Anordnungsbefugnis nach Satz 2 auf Bedienstete
des Bundeskriminalamts mit Befahigung zum Richteramt Gbertragen.”

b) Nach Absatz 8 Satz 4 wird der folgende Satz eingefugt:
,Die Prasidentin oder der Prasident des Bundeskriminalamtes kann die Entschei-
dung Uber die Verwertung nach Satz 1 auf die in Satz 2 genannten Bediensteten
des Bundeskriminalamts Ubertragen.®

Nach § 47 Absatz 3 Satz 2 wird der folgende Satz eingefugt:

,Die zustandige Abteilungsleitung kann die Anordnungsbefugnis nach Satz 1 auf Be-
dienstete des Bundeskriminalamts mit Befahigung zum Richteramt Ubertragen.®

Nach § 48 Absatz 4 Satz 1wird der folgende Satz eingeflgt:
,Die Prasidentin oder der Prasident des Bundeskriminalamts kann die Antragsbefugnis
nach Satz 1 auf Bedienstete des Bundeskriminalamts mit Befahigung zum Richteramt

Ubertragen.”

§ 49 wird wie folgt geandert:
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Nach Absatz 4 Satz 1 wird der folgende Satz eingefugt:

,Die Prasidentin oder der Prasident des Bundeskriminalamts kann die Antragsbe-
fugnis nach Satz 1 auf Bedienstete des Bundeskriminalamts mit Befahigung zum
Richteramt Ubertragen.”

Absatz 7 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

~Erkenntnisse, die durch Mallnhahmen nach Absatz 1 erlangt worden sind und den
Kernbereich privater Lebensgestaltung betreffen, sind dem anordnenden Gericht
unverzuglich vorzulegen.®

Nach Absatz 8 Satz 4 wird der folgende Satz eingefugt:

,Die Prasidentin oder der Prasident des Bundeskriminalamts kann die Entschei-

dung uber die Verwertung nach Satz 1 auf die in Satz 2 genannten Bediensteten
des Bundeskriminalamts Ubertragen.”

§ 50 wird wie folgt geandert:

a)

Nach Absatz 3 Satz 4 wird der folgende Satz eingefligt:

,Die Prasidentin oder der Prasident des Bundeskriminalamts kann die Antragsbe-
fugnis nach Satz 1 sowie die Anordnungsbefugnis nach Satz 2 auf Bedienstete
des Bundeskriminalamts mit Befahigung zum Richteramt tibertragen.*

Absatz 6 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Es kann die Befugnis zur Offnung sowie die Entscheidung tber die Verwertbarkeit
auf die Prasidentin oder den Prasidenten des Bundeskriminalamts oder auf ihre
oder seine Vertretung oder auf eine Bedienstete oder einen Bediensteten des Bun-
deskriminalamts mit Befahigung zum Richteramt Gbertragen werden, soweit dies
erforderlich ist, um die Abwehr der Gefahr nicht durch Verzégerung zu gefahrden.®

§ 51 wird wie folgt geandert:

a)

Nach Absatz 3 Satz 4 wird der folgende Satz eingeflgt:

,Die Prasidentin oder der Prasident des Bundeskriminalamts kann die Antragsbe-
fugnis nach Satz 1 sowie die Anordnungsbefugnis nach Satz 2 auf Bedienstete
des Bundeskriminalamts mit Befahigung zum Richteramt Gbertragen.”

Nach Absatz 8 Satz 4 wird der folgende Satz eingeflgt:
,Die Prasidentin oder der Prasident des Bundeskriminalamts kann die Entschei-

dung uber die Verwertung nach Satz 1 auf die in Satz 2 genannten Bediensteten
des Bundeskriminalamts Ubertragen.®

§ 52 Absatz 3 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,8 51 Absatz 3 bis 6 gilt entsprechend.”

Nach § 56 Absatz 5 Satz 4 wird der folgende Satz eingefligt:

,Die zustandige Abteilungsleitung kann die Antragsbefugnis nach Satz 1 sowie die An-
ordnungsbefugnis nach Satz 2 auf Bedienstete des Bundeskriminalamts mit Befahi-
gung zum Richteramt Gbertragen.*
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. Nach § 63a Absatz 3 Satz 8 wird der folgende Satz eingeflgt:

,Die Prasidentin oder der Prasident des Bundeskriminalamts kann die Antragsbefugnis
nach Satz 3 auf Bedienstete des Bundeskriminalamts mit Befahigung zum Richteramt
Ubertragen.”

Nach § 64 Absatz 3 Satz 5 wird der folgende Satz eingefugt:

,Die Leitung der flr den Personenschutz zustandigen Abteilung kann die Antragsbe-
fugnis nach Satz 1 sowie die Anordnungsbefugnisse nach Satz 2 und 5 auf Bedienstete
des Bundeskriminalamts mit Befahigung zum Richteramt Gbertragen.”

Nach § 66a Absatz 3 Satz 7 wird der folgende Satz eingefugt:

,Die Prasidentin oder der Prasident des Bundeskriminalamts kann die Antragsbefugnis
nach Satz 3 auf Bedienstete des Bundeskriminalamts mit Befahigung zum Richteramt
Ubertragen.”

In § 69 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,zwei“ durch die Angabe ,drei” ersetzt.

In § 74 Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe ,Nummer 6 bis 9“ gestrichen.

§ 77 Absatz 3 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Die Fristen beginnen flr alle zu einer Person gespeicherten Daten einheitlich mit dem
Tag, an dem die letzte Eintragung erfolgt ist, jedoch nicht vor Entlassung der betroffe-

nen Person aus einer Justizvollzugsanstalt oder Beendigung einer mit Freiheitsentzie-
hung verbundenen Malregel der Besserung und Sicherung.”

Artikel 7

Anderung des Asylgesetzes

Das Asylgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 2008 (BGBI.

I S. 1798), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Oktober 2024 (BGBI. 2024 |

Nr

. 332) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

§ 29a Absatz 2a wird gestrichen.

Artikel 8

Folgeanderung des Bundeswahlgesetzes

Das Bundeswahlgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBI.

| S. 1288, 1594), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Marz 2024 (BGBI. 2024 |

Nr

. 91) gedndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

§ 12 Absatz 4 Nummer 1 wird gestrichen.
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Artikel 9

Folgeanderung der Bundeswahlordnung

Die Bundeswahlordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 2002
(BGBI. | S.1376), die zuletzt durch Artikel 10 der Verordnung vom 12. September 2024
(BGBI. 1 S. 283) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

§ 16 Absatz 1 Nummer 2 wird gestrichen.

§ 17 wird wie folgt geandert:

a)

b)

Absatz 1 Nummer 2 wird gestrichen.

Absatz 2 Nummer 5 wird wie folgt geandert:

aa) Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
.oatz 1 gilt auch flr Seeleute sowie fur Binnenschiffer, deren Schiff nicht in
einem Schiffsregister in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen ist, und
fur die Angehdrigen ihres Hausstandes.*

bb) Satz 3 wird gestrichen.

cc) In Satz 4 wird die Angabe ,Seeschiff unter fremder Flagge“ durch die Angabe
~Seeschiff’ ersetzt.

In Anlage 1 (zu § 18 Absatz 6) wird das Merkblatt zu dem Antrag auf Eintragung in das
Wahlerverzeichnis fur Riuckkehrer aus dem Ausland (noch Anlage 1) wie folgt geén-
dert:

a)

b)

c)

In Erlauterungspunkt 4 wird der Satz ,Von Seeleuten, die zuletzt auf einem See-
schiff gemustert waren, das die Bundesflagge zu flihren berechtigt war, und da-
nach nur noch auf Schiffen unter fremder Flagge fahren, mit folgenden Angaben
auszufillen: Name des letzten deutschen Schiffes, Name des Reeders, Sitz des
Reeders (Ort, Land).” gestrichen.

Der Erlauterungspunkt 5 wird gestrichen.

Die Erlauterungspunkte 6 bis 13 werden zu den Erlauterungspunkten 5 bis 12.

In Anlage 2 (zu § 18 Absatz 4) wird das Merkblatt zu dem Antrag auf Eintragung in das
Wabhlerverzeichnis und Wahlscheinantrag fur im Ausland lebende Deutsche wie folgt
geandert:

a)

Erlduterungspunkt 2 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

.Fur Seeleute gelten Sonderbestimmungen nach § 17 Absatz 2 Nummer 5 Bun-
deswahlordnung.”

Erlauterungspunkt 3 wird wie folgt gefasst: ,Von Seeleuten mit folgenden Angaben
auszuflllen: Name des Schiffes, Name des Reeders, Sitz des Reeders (Ort und
Staat).”

In Erlduterungspunkt 4 wird Satz 4 durch den folgenden Satz ersetzt:
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,Von Seeleuten (siehe die Erlauterungen unter ), die vor dem [Datum des Inkraft-
tretens des Gesetzes einsetzen] zuletzt auf einem Seeschiff tatig waren, das die
Bundesflagge zu flihren berechtigt war, mit folgenden Angaben auszufillen: Name
des letzten deutschen Schiffes, des Reeders, Sitz des Reeders (Ort, Land).”

Der Erlauterungspunkt 5 wird gestrichen.

Die Erlauterungspunkte 6 bis 13 werden zu Erlauterungspunkten 5 bis 12.

Artikel 10

Folgeanderung der Europawahlordnung

Die Europawahlordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Mai 1994 (BGBI.
| S. 957), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 11. August 2023 (BGBI. 2023 | Nr.
215) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

§ 15 Absatz 1 Nummer 2 wird gestrichen.

§ 16 wird wie folgt geandert:

a)

b)

Absatz 1 Nummer 2 wird gestrichen.

Absatz 2 Nummer 4 wird wie folgt geandert:

aa) Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
»Satz 1 erster Halbsatz gilt auch fir Seeleute sowie fiir Binnenschiffer, deren
Schiff nicht in einem Schiffsregister in der Bundesrepublik Deutschland einge-
tragen ist, und fir die Angehdrigen ihres Hausstandes.®

bb) Satz 3 wird gestrichen.

cc) In Satz 4 wird die Angabe ,Seeschiff unter fremder Flagge“ durch die Angabe
~Seeschiff* ersetzt.

§ 17a Absatz 3 Nummer 2 wird gestrichen.

In Anlage 1 (zu § 17 Absatz 6) wird das Merkblatt zu dem Antrag auf Eintragung in das
Wabhlerverzeichnis flir Rlickkehrende aus dem Ausland (noch Anlage 1) wie folgt ge-
andert:

a)

b)

In Erlauterungspunkt 4 wird der Satz ,Von Seeleuten, die zuletzt auf einem See-
schiff gemustert waren, das die Bundesflagge zu flihren berechtigt war, und da-
nach nur noch auf Schiffen unter fremder Flagge fahren, mit folgenden Angaben
auszufillen: Name des letzten deutschen Schiffs, Name des Reeders, Sitz des
Reeders (Ort, Land).” gestrichen.

Der Erlauterungspunkt 5 wird gestrichen.

In Anlage 2 (zu § 17 Absatz 5) wird das Merkblatt zu dem Antrag auf Eintragung in das
Wahlerverzeichnis fir im Ausland lebende Deutsche wie folgt geandert:

a)

Erlauterungspunkt 2 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
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,Fur Seeleute gelten Sonderbestimmungen nach § 16 Absatz 2 Nummer 4 der
Europawahlordnung.”

b) Erlauterungspunkt 3 wird wie folgt gefasst: ,Von Seeleuten mit folgenden Angaben
auszuflllen: Name des Schiffes, Name des Reeders, Sitz des Reeders (Ort und
Staat).”.

c) In Erlduterungspunkt 4 wird Satz 4 durch den folgenden Satz ersetzt:

,von Seeleuten, die vor dem [Datum des Inkrafttretens des Gesetzes einsetzen]
zuletzt auf einem Seeschiff gemustert waren, das die Bundesflagge zu flhren be-
rechtigt war, mit folgenden Angaben auszuflllen: Name des letzten deutschen
Schiffes, des Reeders, Sitz des Reeders (Ort, Land).*

In Anlage 2A (zu § 17a Absatz 2) wird im Merkblatt zu dem Antrag flir Unionsburgerin-

nen und Unionsburger auf Eintragung in das Wahlerverzeichnis zur Europawahl (noch
Anlage 2A) unter Erlauterungspunkt 2 die Angabe ,,, und fur Seeleute” gestrichen.

Artikel 11

Folgeanderung der Ersten Bundesmeldedatenubermittlungsver-

ordnung

Die Erste Bundesmeldedatenibermittiungsverordnung vom 1. Dezember 2014 (BGBI.

I S. 1945), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. Januar 2025 (BGBI. 2025 |
Nr. 23) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

In § 3 Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe ,Bundesministerium des Innern und fur Heimat"
durch die Angabe ,Bundesministerium des Innern“ ersetzt.

§ 4 Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

a) In Nummer 9, 15 und 16 wird die Angabe ,und bedingte Sperrvermerke nach § 52
“ sowie die Angabe ,1801a,“ gestrichen.

b) In Nummer 18 wird die Angabe ,1801 bis 1802,“ durch die Angabe ,1801,1802,°
ersetzt.

§ 6 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 wird in den Nummern 9, 15 und 16 die Angabe ,und bedingte Sperr-
vermerke nach § 52 “ sowie die Angabe ,1801a,“ gestrichen.

b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) In Nummer 8 wird die Angabe ,und bedingte Sperrvermerke nach § 52 “ sowie
die Angabe ,1801a,” gestrichen.

bb) In Nummer 9 wird die Angabe ,und bedingte Sperrvermerke nach § 52 “ ge-
strichen und die Angabe ,,1801 bis 1802 durch die Angabe ,,1801, 1802, er-
setzt.

c) In § 8 Absatz 1 wird die Angabe ,§ 28 Absatz 1 und 2“ durch die Angabe ,§ 28
Absatz 1“ ersetzt.
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Artikel 12

Folgedanderung der Bundesmeldedatenabrufverordnung

Die Bundesmeldedatenabrufverordnung vom 27. Juli 2021 (BGBI. | S. 3209), die zuletzt
durch Artikel 3 der Verordnung vom 22. Januar 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 23) geandert worden
ist, wird wie folgt geandert:

1. In § 3 Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe ,Bundesministerium des Innern, fir Bau und
Heimat“ durch die Angabe ,Bundesministerium des Innern“ ersetzt.

2. In § 5 Absatz 1 Satz 2 wird Nummer 1 gestrichen.

Artikel 13

Folgeanderung der Bundesmeldedatendigitalisierungsverord-
nung

Die Bundesmeldedatendigitalisierungsverordnung vom 20. April 2022 (BGBI. | S. 683),
die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 22. Januar 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 23) ge-
andert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In § 3 Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe ,Bundesministerium des Innern und flr Heimat®
durch die Angabe ,Bundesministerium des Innern“ ersetzt.

2. In § 5 Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe ,oder ein bedingter Sperrvermerk nach § 52
des Bundesmeldegesetzes® gestrichen.

3. In § 7 Absatz 3 wird die Angabe ,oder ein bedingter Sperrvermerk nach § 52 des Bun-
desmeldegesetzes” gestrichen.

4. In § 9 Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe ,oder ein bedingter Sperrvermerk nach § 52
des Bundesmeldegesetzes® gestrichen.

Artikel 14

Weitere Folgeanderungen

(1) Das Bundesverfassungsgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
11. August 1993 (BGBI. | S. 1473), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. De-
zember 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 440) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

§ 23a Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 wird gestrichen.
(2) Das BfJG vom 17. Dezember 2006 (BGBI. | S. 3171), das zuletzt durch Artikel 3
des Gesetzes vom 30. September 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 233) geandert worden ist, wird

wie folgt gedndert:

§ 6 Absatz 3 Nummer 1 wird gestrichen.
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(3) Das Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.
Januar 2003 (BGBI. | S. 102), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2024
(BGBI. 2024 | Nr. 236) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. § 3a Absatz 3 wird wie folgt geadndert:
a) Nummer 2d wird gestrichen.
b) Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt:

»3. bei elektronischen Verwaltungsakten oder sonstigen elektronischen Doku-
menten der Behdrde, indem diese mit dem qualifizierten elektronischen Sie-
gel der Behorde versehen werden.”

2. § 37 Absatz 3 Satz 3 wird gestrichen.

(4) Das Verwaltungszustellungsgesetz vom 12. August 2005 (BGBI. | S. 2354), das
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 236) geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In § 2 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,,einen nach § 17 des De-Mail-Gesetzes akkre-
ditierten Diensteanbieter” gestrichen.

2. § 5a wird gestrichen.

3. In § 9 Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe ,sowie nach § 5a Absatz 3 und 4 Satz 1, 2 und
4“ gestrichen.

(5) Die Besondere Geblhrenverordnung BMI vom 2. September 2019 (BGBI. |
S. 1359), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 10. September 2021 (BGBI. |
S. 4229) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. § 1 Nummer 8 wird gestrichen.
2. Inder Anlage zu § 2 Absatz 1 wird Abschnitt 8 gestrichen.

(6) Die Schutzschriftenregisterverordnung vom 24. November 2015 (BGBI. | S. 2135),
die durch Artikel 14 des Gesetzes vom 7. Juli 2021 (BGBI. | S. 2363) geandert worden ist,
wird wie folgt geandert:

§ 2 Absatz 5 Nummer 1 wird gestrichen.

(7) Die StrafprozelRordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987
(BGBI. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Juli 2025 (BGBI.
2025 | Nr. 163) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

§ 32a Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 wird gestrichen.

(8) Die Rahmenbeschluss-Geldsanktionen-E-Rechtsverkehrs-und-Aktenfliihrungsver-
ordnung vom 18. Oktober 2017 (BGBI. | S. 3582), die durch Artikel 17 des Gesetzes vom
7. Juli 2021 (BGBI. | S. 2363) geandert worden ist, wird wie folgt geéndert:

§ 2 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 wird gestrichen.
(9) Die Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.

Marz 1991 (BGBI. | S. 686), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 24. Oktober 2024
(BGBI. 2024 | Nr. 328) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:
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§ 55a Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 wird gestrichen.

(10) Die Finanzgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Marz
2001 (BGBI. | S. 442, 2262; 2002 | S. 679), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom
24. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 328) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

§ 52a Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 wird gestrichen.

(11)Die Vermogensanlagen-Informationsblatt-Bestatigungsverordnung vom 20. Au-
gust 2015 (BGBI. | S. 1437), die zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 6. Mai 2024
(BGBI. 2024 | Nr. 149) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

In § 2 Absatz 1 Nummer 1 wird Buchstabe b durch den folgenden Buchstaben b ersetzt:

,b) das elektronische Dokument vom Anleger oder, wenn der Anleger eine juristische Per-
son oder eine andere rechtsfahige Personenvereinigung ist, von deren Vertreter mit
seiner qualifizierten elektronischen Signatur versehen wird, oder®.

(12) Die Verordnung Uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Deutschen Patent-
und Markenamt vom 1. November 2013 (BGBI. | S. 3906), die zuletzt durch Artikel 2 der
Verordnung vom 7. Februar 2022 (BGBI. | S. 171) geéndert worden ist, wird wie folgt gean-
dert:

§ 5 Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen.

(13) Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. Juni 2013 (BGBI. | S. 1750, 3245), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes
vom 5. Dezember 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 400) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

§ 39 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wird gestrichen.

(14) Die Wettbewerbsregisterverordnung vom 16. April 2021 (BGBI. | S. 809) wird wie
folgt geandert:

§ 1 Absatz 3 Nummer 3 wird gestrichen.

(15) Die Gewerbeanzeigeverordnung vom 22. Juli 2014 (BGBI. | S. 1208), die zuletzt
durch Artikel 10 der Verordnung vom 11. Dezember 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 411) geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

§ 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 wird gestrichen.

(16) Die InVeKoS-Verordnung vom 24. Februar 2015 (BGBI. | S. 166), die zuletzt durch
Artikel 2 Absatz 6 des Gesetzes vom 4. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 344) geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

§ 6 Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 wird gestrichen.

(17) Die Verordnung zur Durchfliihrung des Tarifvertragsgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 16. Januar 1989 (BGBI. | S. 76), die zuletzt durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 25. Juni 2021 (BGBI. | S. 2146) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:
§ 14 Absatz 1 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,0em elektronischen Dokument ist eine Erklarung beizufligen, dass das elektronisch ein-

gereichte Dokument mit der Urschrift des Tarifvertrages oder seinen Anderungen Uberein-
stimmt, und die Erklarung ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen.*
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(18) Das Erste Buch Sozialgesetzbuch — Allgemeiner Teil — (Artikel | des Gesetzes vom
11. Dezember 1975, BGBI. | S. 3015), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 19.
Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 245) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

§ 36a Absatz 2a Nummer 2d wird gestrichen.

(19) Das Zehnte Buch Sozialgesetzbuch — Sozialverwaltungsverfahren und Sozialda-
tenschutz — in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2001 (BGBI. | S. 130),
das zuletzt durch Artikel 8d des Gesetzes vom 19. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 245) geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

§ 33 Absatz 3 Satz 3 wird gestrichen.

(20) Das Vertrauensdienstegesetz vom 18. Juli 2017 (BGBI. | S. 2745), das durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBI. | S. 2745) geandert worden ist, wird wie folgt
geandert:

§ 18 wird gestrichen.

Artikel 15

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absatze 2 und 3 am Tag nach der Verkiindung
in Kraft.

(2) Der Artikel 1 tritt am ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des siebten auf die
Verkiindung folgenden Kalendermonats] in Kraft.

(3) Der Artikel 14 tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.

EU-Rechtsakte:

(-]
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, den Staat einfacher, digitaler und erfolgrei-
cher zu machen. Entscheidungen, Prozesse und Strukturen der 6ffentlichen Verwaltung
sollen dazu modernisiert werden. Mit der am 1.Oktober 2025 vom Bundeskabinett be-
schlossenen ,Modernisierungsagenda — fur Staat und Verwaltung (Bund)“ hat die Bundes-
regierung einen Rahmen geschaffen, um die notwendigen Schritte gemeinschaftlich anzu-
gehen.

Ein wesentliches Handlungsfeld der Modernisierungsagenda ist ein spirbarer Blrokratie-
rickbau: ,Die Bundesregierung baut konsequent burokratische Hirden fir Burgerinnen und
Burger, Unternehmen und die Verwaltung ab, um sie von unnétigem zeitlichen und perso-
nellen Aufwand zu entlasten und ihnen so neue Freirdume zu eréffnen. Die Bundesregie-
rung wird ihre gesteckten Burokratierickbauziele konsequent verfolgen und die im Koaliti-
onsvertrag fur die 21. Legislaturperiode vereinbarten ressortspezifischen Blirokratiertick-
bauprojekte konsequent umsetzen.” (Seite 16).

Ein weiteres Handlungsfeld der Modernisierungsagenda ist die bessere Rechtsetzung. Ge-
setzliche Regelungen sollen so gestaltet sein, dass sie adressatenorientiert, praxis- und
digitaltauglich und Automatisierung ermdglichen.

Insbesondere Planungs- und Genehmigungsverfahren sollen méglichst schnell und effektiv
durchgefuhrt werden. Hierbei ist es hinderlich, wenn die Weiterverwendung der Ergebnisse
aus der frihen Offentlichkeitsbeteiligung im Sinn des § 25 Absatz 3 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes (VWVfG) im anschlieBenden Verwaltungsverfahren vor digitalen Hirden
steht oder wenn unterschiedliche Formate die digitale Weiterbearbeitung erschweren. Die
digitale und dadurch maoglichst beschleunigte Durchfiihrung des anschliefenden Verwal-
tungsverfahrens soll daher geférdert werden, indem die Ergebnisse aus der friihen Offent-
lichkeitsbeteiligung bereits in verkehrsiblichem elektronischen Format, im Idealfall auch in
maschinenlesbarem Format, in den nachfolgenden behdrdlichen Prozess einflieRen kon-
nen.

Zudem enthalt der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD fir die 21. Legislaturperiode
die Vorgabe, Uberbordende und wirkungslose Berichtspflichten zu streichen und wieder-
kehrende Berichte grundsatzlich der Diskontinuitat zu unterstellen (vgl. Zeilen 1875 ff.).

1. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Der Gesetzentwurf biindelt eine Reihe von EinzelmalRnahmen aus dem Bereich des Bun-
desministeriums des Innern, die die Blurgerinnen und Birger, die Unternehmen und die
Verwaltung von uberflissiger Blrokratie entlasten und der Prozessoptimierung dienen:

1. Die Regelungen zur friihen Offentlichkeitsbeteiligung werden erweitert. Es wird festge-
legt, dass der Vorhabentrager der Behorde den wesentlichen Inhalt und das abschlie-
Rende Ergebnis der frilhen Offentlichkeitsbeteiligung in verkehrsiiblichem elektroni-
schen Format tibermitteln und der betroffenen Offentlichkeit mitteilen soll. Fir die Uber-
mittlung an die Behdrde soll auch ein maschinenlesbares Format verwendet werden,
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wenn auf Seiten des Vorhabentragers und der Behoérde die technischen Voraussetzun-
gen vorliegen und kein unverhaltnismafRig hoher Aufwand entsteht; dadurch wirden
weitere Beschleunigungseffekte erzielt.

Um die Bedeutung der frihen Offentlichkeitsbeteiligung hervorzuheben, wird die friihe
Offentlichkeitsbeteiligung in einem eigenstandigen Paragraphen normiert.

Zur weiteren Beschleunigung des Beihilfeverfahrens wird eine Verschlankung der in §
41 Absatz 2a Verwaltungsverfahrensgesetz (VwWVfG) erdffneten Mdoglichkeit einer
elektronischen Bekanntgabe von Beihilfebescheiden durch Erganzung in § 80 Absatz
1 BBG vorgenommen. Damit wird auch dem Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD
fur die 21. Legislaturperiode in einem weiteren Punkt Rechnung getragen, namlich auf
konsequente Digitalisierung und ,Digital-Only* zu setzen (Zeile 1802).

§ 28 Absatz 2 Bundesmeldegesetz sieht bisher vor, dass Reeder eines Seeschiffes,
das berechtigt ist, die Bundesflagge zu flhren, die Besatzungsmitglieder des Schiffes,
die nicht fir eine inlandische Wohnung gemeldet sind, bei Beginn des Anstellungs-,
Heuer- oder Ausbildungsverhaltnisses bei der Meldebehérde am Sitz des Reeders an-
melden und bei Beendigung des Anstellungs-, Heuer- oder Ausbildungsverhaltnisses
abmelden mussen.

Bei den an- und abzumeldenden Seeleuten handelt es sich derzeit Uberwiegend um
Ange-horige von Staaten aulerhalb der EU, die zu deutschen Behdrden keine weiteren
Beruhrungspunkte haben. In einem Austausch mit den beteiligten Stakeholdern hat
sich gezeigt, dass die Anmeldung der Seeleute nach dem Bundesmeldegesetz nicht
erforderlich ist, um Rechte und Pflichten aus dem Beschéaftigungsverhaltnis sicherzu-
stellen. Daher sind die heutigen melderechtlichen Regelungen fiir Seeleute entbehrlich.

Mit der Abschaffung dieser melderechtlichen Regelungen wird Burokratie abgebaut
und dadurch die maritime Wirtschaft unterstutzt. Seeleute ohne inlandische Wohnung
werden damit melderechtlich genauso behandelt wie andere Personen ohne inlandi-
sche Wohnung. Als Folge ergibt sich, dass zur Teilnahme an Bundestagswahlen und
Wahlen zum Europaischen Parlament deutsche Seeleute auf Schiffen unter deutscher
Flagge ohne Wohnsitz im Inland nur auf Antrag in das Wahlerverzeichnis eingetragen
werden. Sie werden damit deutschen Seeleuten unter fremder Flagge bzw. mitgezo-
genen Angehdrigen deutscher Seeleute auf einem Schiff unter deutscher Flagge kunf-
tig gleichgestellt.

Der bedingte Sperrvermerk wurde mit dem Inkrafttreten den Bundesmeldegesetzes am
1. November 2015 neu in das Melderecht aufgenommen. Das Instrument hat sich nicht
bewahrt. Es wurde bereits mit dem Zweiten Gesetz zur Anderung des Bundesmelde-
gesetzes (BGBI. teilweise abgeschafft und soll nun auf Vorschlag der Lander und Kom-
munen insgesamt abgeschafft werden. Der Sperrvermerk betrifft bestimmte Adressen
unabhéangig von der Schutzbedurftigkeit einer Person. Er ist in dem Fall, dass eine
Person gefahrdet ist, eine Uberflissige Dopplung zur Auskunftssperre. Falls eine Per-
son nicht gefahrdet ist, ist er Uberflissig und behindert die Erteilung von Melderegis-
terausklnften. Es ist eine Anhérung und ein handisches Verfahren durchzufiihren, das
jedoch nach jahrelanger Erfahrung in der Praxis nicht dazu fihrt, dass ein Antrag auf
einfache Melderegisterauskunft abgelehnt wird, da so gut wie nie schitzenswerte Inte-
ressen des Betroffenen feststellt werden, die einer Melderegisterauskunft entgegen-
stehen. Wegen der Dauer des handischen Verfahrens kann ein Antragsteller mit der
Auskunft oft nichts mehr anfangen, wenn sie ihm schlie8lich nach monatelanger Ver-
zogerung doch erteilt wird. Der bedingte Sperrvermerk fuhrt zu hohen Aufwanden fir
ohnehin oft Gberlastete Meldebehorden, ohne dass dem ein entsprechender Nutzen
gegenubersteht und sollte daher entfallen.
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5. Die elektronische Prozessabwicklung bei der persdnlichen Vorsprache in der Melde-
behoérde soll derart unterstiitzt werden, dass beispielsweise durch Unterschrift auf ei-
nem Tablet mit Formularanzeige oder durch ein Anklicken eines Bestatigungskast-
chens, falls keine elektronische Anmeldung eines Wohnsitzes nach § 23a Bundesmel-
degesetz vorgenommen werden kann, die heutige bestatigende Unterschrift fur An-
und Abmeldungen auf Papier ersetzt werden kann.

Ziel ist es, die heutigen noch papiergebundenen Vorgange bei einem Besuch der zu-
standigen Meldebehoérde vor Ort weiter zu reduzieren, indem bspw. elektronische Un-
terschriften bei einer Anmeldung zulassig werden. So werden durch die erweiterte Di-
gitalisierung medienbruchfreie Verwaltungsprozesse vor Ort mdglich, die zu schlanke-
ren Prozessablaufen fihrt und die Aufbewahrung von Papierdokumenten in den Mel-
debehoérden unnétig macht.

6. Adressbicherin Buchform sind nicht mehr zeitgemalf’ und es sind keine Datenutbermitt-
lungen an solche Verlage bekannt. Daher wird mit einer Streichung der Regelung Bu-
rokratie fur Burgerinnen und Blrger und Meldebehérden abgebaut, da mit der Strei-
chung der Datenlibermittlung auch die Notwendigkeit entfallt, Widerspriche gegen
diese Datenlubermittlung einzulegen und zu administrieren.

7. Der Betrieb von De-Mail-Servern erfordert aufgrund der Auflagen fir die Anbieter teure
Spezialtechnik wie fiir die Behorden einen Aufwand zur Uberpriifung der Auflagen. Fir
den ,sicheren, vertraulichen und nachweisbaren Geschaftsverkehr fir jedermann® (§1
Absatz 1 De-Mail-G) gibt es mittlerweile durch die eIDAS-VO europaisch regulierte L6-
sungen, so dass es eines deutschen Spezialgesetzes nicht mehr bedarf. Um den ver-
bliebenen Nutzerinnen und Nutzern und Anbietern einen geordneten Umstieg zu er-
maoglichen, soll die Abschaffung mit einer Frist zum 31. Dezember 2026 versehen wer-
den. Ab sofort soll fir bestehende Anbieter die Pflicht zur erneuten Akkreditierung (§
17 Absatz 3 De-Mail-G) aufgehoben werden.

8. Zur Entlastung von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sieht der Gesetzentwurf
vor, Anordnungs- und Genehmigungsanforderungen, Pruf-, Auskunfts-, Berichts- und
Benachrichtigungspflichten zu reduzieren sowie Arbeitsprozesse zu beschleunigen.

9. Streichung der Berichtspflicht der Bundesregierung gemaf § 29a Absatz 2a des Asyl-
gesetzes. Da die Bundesregierung fortlaufend zur Prifung verpflichtet ist, kann diese
Berichtspflicht aus Grinden des Burokratierickbaus ohne nachteilige Folgen gestri-
chen werden.

M. Exekutiver FuBabdruck

Es erfolgte kein Beitrag von Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern sowie be-

auftragten Dritten.

V. Alternativen

Keine. Eine sofortige Aufhebung des De-Mail-Gesetzes wurde verworfen, um den verblie-

benen Nutzern und Anbietern einen geordneten Umstieg zu ermdglichen.

V. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes beruht auf unterschiedlichen Bestimmungen

des Grundgesetzes, das der Gesetzentwurf verschiedene Regelungsmaterien betrifft. Die
nachfolgende Darstellung orientiert sich an der Reihenfolge der Artikel des Gesetzentwurfs:
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Hinsichtlich aller Materien, flr die dem Bund die Sachkompetenz zukommt, kann er — als
Annex — das Verwaltungsverfahren und den Datenschutz mitregeln. Die Gesetzgebungs-
kompetenz folgt insoweit als Annex aus den jeweiligen Sachkompetenzen insbesondere
der Artikel 73 und 74 GG.

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fir die Regelung des Bundesbeamtengesetzes
beruht auf Artikel 73 Absatz 1 Nummer 8 des Grundgesetzes.

Die Gesetzgebungskompetenz fir das De-Mail-Gesetz mit seinen Regelungen Uber das
Akkreditierungsverfahren und die Anforderungen an das Angebot von De-Mail-Diensten
einschliellich der erforderlichen Folgednderungen ergibt sich aus der konkurrierenden Ge-
setzgebungskompetenz flr das Recht der Wirtschaft (Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 des
Grundgesetzes). Die Berechtigung des Bundes zur Inanspruchnahme dieser Gesetzge-
bungskompetenz ergibt sich aus Artikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes. Eine bundesge-
setzliche Regelung dieser Materie ist zur Wahrung der Wirtschaftseinheit im Bundesgebiet
im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich. Wie schon der Erlass der Regelung kann auch
ihre Aufhebung zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen und stérenden Schranken
fur die landertbergreifende Wirtschaftstatigkeit nur bundeseinheitlich erfolgen.

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes flir das Melderecht, einschlieRlich der erforder-
lichen Folgednderungen ergibt sich aus Artikel 73 Absatz 1 Nummer 3 des Grundgesetzes.

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fiir die Anderungen des Bundeskriminalamtge-
setzes besteht nach Artikel 73 Absatz 1 Nummer 9a, Nummer 10 Buchstabe a und Artikel
74 Absatz 1 Nummer 1 des Grundgesetzes sowie aus der Natur der Sache.

Fur die Anderung des Asylgesetzes hat der Bund die Gesetzgebungskompetenz nach Ar-
tikel 74 Absatz 1 Nummer 6 des Grundgesetzes.

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fur das Bundeswahlgesetz ergibt sich aus Arti-
kel 38 Absatz 3 des Grundgesetzes.

VL. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und volkerrechtlichen
Vertragen

Das Gesetz ist mit dem Recht der Europaischen Union und vélkerrechtlichen Vertragen
vereinbar.

Mit der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
23. Juli 2014 Gber elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste fur elektronische
Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG gibt es inzwi-
schen eine in der EU regulierte Vertrauensdienste, so dass es einer gesonderten nationalen
Implementation in Form des De-Mail-Gesetzes nicht bedarf.

VIIl. Gesetzesfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Es ist davon auszugehen, dass das Verwaltungsverfahren durch die Zulieferung der Ergeb-
nisse der frihen Offentlichkeitsbeteiligung in einem verkehrsublichen elektronischen For-

mat vereinfacht und die digitale Weiterverarbeitung erleichtert wird.

Mit der Ergédnzung des § 80 Absatz 1 Bundesbeamtengesetz werden Prozesse in den Fest-
setzungsstellen verkirzt und damit eine Verfahrensvereinfachung bewirkt.
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Die Regelungen fur den Abbau von Burokratie im Bundesmeldegesetz tragen zu Einspa-
rungen in der maritimen Wirtschaft (Abschaffung der melderechtlichen An- und Abmeldun-
gen fur Seeleute nach § 28 Absatz 2 Bundesmeldegesetz), der Verringerung von Verwal-
tungsaufwanden in den Meldebehdrden in den Kommunen (Abschaffung des bedingten
Sperrvermerks nach § 52 Bundesmeldegesetz und durch die Ermoglichung elektronischer
Prozessabwicklungen bei personlichen Vorsprachen in der Meldebehorde in §§ 23 und 23
a Bundesmeldegesetz) und schlankeren rechtlichen Regelungen (Streichung der Daten-
Ubermittlung an Adressbuchverlage nach § 50 Absatz 3 Bundesmeldegesetz) bei.

Folge der Abschaffung der melderechtlichen An- und Abmeldungen fur Seeleute nach § 28
Absatz 2 Bundesmeldegesetz ist, dass sich deutsche Seeleute unter deutscher Flagge
ohne weiteren inlandischen Wohnsitz nunmehr zur Teilnahme an Wahlen in die Wahlerver-
zeichnisse eintragen lassen mussen, um an Wahlen teilzunehmen. Nach Schatzung des
Statistischen Bundesamtes ist hier jedoch mit einer geringen Fallzahl und einem geringfi-
gigen Aufwand pro Aufnahme in das Wahlerverzeichnis auszugehen. Diese Personen-
gruppe wird damit deutschen Seeleuten auf Schiffen unter fremder Flagge bzw. mitgezo-
genen Angehorigen deutscher Seeleute auf einem Schiff unter deutscher Flagge kunftig
gleichgestellt. Unbeabsichtigte Nebenwirkungen wurden nach Gesprachen mit Interessen-
vertretern der maritimen Wirtschaft und Arbeitnehmervertretern nicht bekannt.

Mit der vorgesehenen Aufhebung des De-Mail-Gesetzes ist eine wesentliche Rechts- und
Verwaltungsvereinfachung verbunden, da die Zahl der parallelen Lésungen fir das gleiche
Ziel reduziert wird.

Durch die vorgesehenen Anderungen im Bundeskriminalamtgesetz werden Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamte von Verwaltungsaufgaben entlastet und kénnen sich dadurch
besser auf die polizeiliche Ermittlungsarbeit fokussieren.

Die Erstellung der Berichte nach § 29a Absatz 2a des Asylgesetzes bindet im Auswartigen
Amt und im Bundesministerium des Innern erhebliche personelle Ressourcen, die fur die
Erledigung von dringenden Aufgaben nicht zur Verfigung stehen. Die Abschaffung dieser
Berichtspflicht dient damit auch der Verwaltungsvereinfachung.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Regelungsentwurf steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Bundesregierung zur
nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie Weiterentwick-
lung 2025.

Die beabsichtigten Rechtsdnderungen tragen zu einer nachhaltigen Entwicklung bei, indem
sie bspw. durch den Abbau der besonderen Meldepflicht fir Seeleute die Meldepflichten
reduzieren und durch die erweiterte Verwendung elektronische Kommunikation in der Ver-
waltung die heutigen papiergebundenen Vorgange reduzieren. Zudem wird die Zahl der
erforderlichen technischen Implementationen reduziert.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Durch die Starkung der friihen Offentlichkeitsbeteiligung sind wesentliche zusatzlich verur-
sachte Haushaltsausgaben voraussichtlich nicht zu erwarten. Sollten hieraus dennoch
eventuelle Mehrbedarfe resultieren, sind diese finanziell und stellenmaRig im jeweiligen
Einzelplan gegenzufinanzieren.

Mit der Erganzung des § 80 Absatz 1 BBG entfallen fur den Haushalt des Bundes Sach-
kosten fir die Verwaltung in Hohe von 500 000 Euro (rund 1,00 Euro Portokosten zuzlglich
0,15 Euro Materialpauschale, somit 1,15 Euro x 500 000 Briefe entsprechen 575 000 Euro.
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4. Erfiillungsaufwand

4.1. Erfiillungsaufwand fiir Biirgerinnen und Biirger

Der zeitliche Aufwand far Blrgerinnen und Blrger reduziert sich um insgesamt rund 85.000
Stunden pro Jahr.

Anderung des De-Mail-Gesetzes (Artikel 4)

Jahrlicher Einmaliger
Erfillungs- Erfillungs-
. . Jahrlicher aufwand . Einmaliger aufwand
Artikel Regelungs- | Jahrliche | 50 04 | in Stunden | EMM3 | “Aufwand | (in Stunden
Ifd. entwurf; Norm (§8); Fallzahl : lige Fall- .
. . pro Fall (in bzw. Tsd. pro Fall (in bzw. Tsd.
Nr. Bezeichnung der und Ein- . zahl und .
- Minuten Euro) oder Ay Minuten Euro) oder
Vorgabe heit S Einheit S
bzw. Euro) | ,geringfu- bzw. Euro) | ,geringfu-
gig“ (Be- gig“ (Be-
grindung) griindung)
1.1 § 3 Abs. 3 Nr. 1 De-
Mail-Gesetz; Vor-
lage von Nachwei- -350.000 | 4,5 -26.250
sen zur ldentitats-
feststellung
1.2 | § 9 Abs. 2 De-Mail-
Gesetz; Kenntnis-
nahme der Beleh- -350.000 | 10 -58.333
rung und Bestati-
gung
Summe Zeitauf-
wand (in Stunden) SRR
Summe Sachauf- _
wand (in Tsd. Euro)

Lfd. Nr. 1.1: Vorlage von Nachweisen zur Identitdtsfeststellung; § 3 Abs. 3 Nr. 1 De-
Mail-Gesetz

Durch das Aulierkrafttreten des De-Mail-Gesetzes entfallt die Vorlage von Nachweisen zur
Identitatsfeststellung gemal § 3 Abs. 3 Nr. 1 De-Mail-Gesetz. Der Normadressat Blirgerin-
nen und Burger wird dadurch laut des OnDea-Datenbestands des StBA
(2011082509432301) jahrlich um 26.250 Stunden entlastet.

Lfd. Nr. 1.2: Kenntnisnahme der Belehrung und Bestétigung; § 9 Abs. 2 De-Mail-Ge-
setz

Durch das AuRerkrafttreten des De-Mail-Gesetzes entfallt die Kenntnisnahme der Beleh-
rung und Bestatigung gemal § 9 Abs. 2 De-Mail-Gesetz. Der Normadressat Burgerinnen
und Burger wird dadurch laut des OnDea-Datenbestands des StBA (2011082509432302)
jahrlich um 58.333 Stunden entlastet.



-25-

Anderung des Bundesmeldegesetzes (Artikel 5)

Bearbeitungsstand: 21.10.2025 18:35

wand (in Tsd. Euro)

Jahrlicher Einmaliger
Erfillungs- Erfillungs-
. T Jahrlicher aufwand . Einmaliger aufwand
Ifd ;T&tj#ng?g?ggi J::”rgggle Aufwand | (in Stunden "Elenrl?aal]_ Aufwand | (in Stunden
Nr. Bezeic;hnun der, und Ein- | Pro Fall (in bzw. Tsd. zghl und | PO Fall (in | bzw. Tsd.
: 9 - Minuten Euro) oder At Minuten Euro) oder
Vorgabe heit b S Einheit S
zw. Euro) | ,geringfu- bzw. Euro) | ,geringfu-
gig” (Be- gig” (Be-
grundung) grundung)
1.1 §16i.V.m.§ 18 »geringfu-
Absatz 4 BWO; An- gig“ (ge-
trag auf Eintragung ringe Fall-
in das Wahlerver- zahl und
zeichnis (Anderung) geringfugi-
ger Auf-
wand pro
Fall)
Summe Zeitauf- 0 0
wand (in Stunden)
Summe Sachauf- 0 0

Lfd Nr. 1.1 Eintragung in das Wéhlerverzeichnis; § 16 i. V. m. § 18 Absatz 4 BWO

Fur die Seeleute mit deutscher Staatsangehorigkeit, die keinen weiteren Wohnsitz in
Deutschland haben, erfolgt kiinftig eine Eintragung in das Wahlerverzeichnis nur auf Antrag
des Wahlberechtigten. Da die Anzahl dieser aber sehr niedrig ist, andert sich der Erfullungs-

aufwand nicht sonderlich.

Sonstige Anderungen

Die sonstigen Anderungen fiihren bei den Biirgerinnen und Buirgern zu keinen Veranderun-
gen beim Erfillungsaufwand.

4.2. Erfiillungsaufwand fiir die Wirtschaft

Die Wirtschaft wird um insgesamt rund 2,1 Millionen Euro pro Jahr entlastet, die samtlich
zu Burokratiekosten aus Informationspflichten zahlen.

Anderung des De-Mail-Gesetzes (Artikel 4)

Jahrlicher Einmaliger
Aufwand Aufwand
pro Fall A pro Fall . .
(Minuten * Jat\rllcher_ (Minuten * Elnfnallgei
Artikel Rege- . Lohnkos- Silge Lohnkos- Bl
lunasentwurt: Jahrliche ten oro aufwand Einma- ten oro aufwand
Ifd. Nor% (§5). Be- | 1p | Fallzanl Sturf’de @(inTsd. | lige Fall- Stur’]’de (in Tsd.
Nr. zeichnun ,der und Ein- (Wirt- Euro) oder | zahl und (Wirt- Euro) oder
9 heit ~geringfu- Einheit ~geringfu-
Vorgabe schafts- gig" (Be- schafts- gig" (Be-
zweig) + = zweig) + 5
Sachkos- GUMENTIE) Sachkos- grreie)
tenin tenin
Euro) Euro)
§ 3 Abs. 3 De-
Mail-Gesetz; _
21 | Identitatsfest- | X | -370.000 | 5 Euro 1-850.000
stellung bei Er-
stregistrierung
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Jahrlicher Einmaliger
Aufwand Aufwand
pro Fall o pro Fall . .
(Minuten * Jahrllcher (Minuten * Elnfnallger
. Erfullungs- Erflillungs-
Artikel Rege- Jahrlich Lohnkos- fwand Ei Lohnkos- fwand
lungsentwurf; I? ”r |ch|e ten pro au Tag i mr;lal] ten pro au Tag
Ifd. | Norm (88); Be- | IP alza Stunde (D e \ge Fal- Stunde I i
Nr. . und Ein- . Euro) oder | zahl und . Euro) oder
zeichnung der - (Wirt- " S (Wirt- S
heit ~geringfi- Einheit ~geringfl-
Vorgabe schafts- v schafts- fm
; gig“ (Be- ; gig“ (Be-
ATEIE) © rindung) ZEIG) 5 rindung)
Sachkos- 9 9 Sachkos- 9 9
tenin tenin
Euro) Euro)
eines De-Mail-
Kontos
§ 17 De-Mail-
Gesetz; Akkre- .
22 | diierungder | X | -1 4.212h"32 | -137.000
. A ,43 Euro/h Euro
Diensteanbie-
ter
Summe (in
Tsd. Euro) -1.987.000
davon aus In-
formations- -1.987.000
pflichten (IP)

Lfd. Nr. 2.1 (Informationspflicht): Identitatsfeststellung bei Erstregistrierung eines
De-Mail-Kontos; § 3 Abs. 3

Durch das Aulerkraftireten des De-Mail-Gesetzes entfallt die Identitatsfeststellung bei Er-
stregistrierung eines De-Mail-Kontos gemaf § 3 Abs. 3 De-Mail-Gesetz. Der Normadressat
Wirtschaft wird dadurch laut des OnDea-Datenbestands des StBA (2014060415080601)
jahrlich um 1,85 Mill. Euro Burokratiekosten entlastet.

Lfd. Nr. 2.2 (Informationspflicht): Akkreditierung der Diensteanbieter; § 17 De-Mail-
Gesetz

Durch das AuRerkrafttreten des De-Mail-Gesetzes entfallt die Akkreditierung der Dienste-
anbieter bzw. dessen erneute Akkreditierung gemaR § 17 De-Mail-Gesetz. Der Normadres-

sat Wirtschaft wird dadurch laut des OnDea-Datenbestands des StBA
(2014060415080601) jahrlich um 137.000 Euro Burokratiekosten entlastet.
Anderung des Bundesmeldegesetzes (Artikel 5)
Jahrlicher Einmaliger
Aufwand Aufwand
pro Fall o pro Fall . .
(Minuten * Jat\rllcher (Minuten * Elnfnallger
. Erfullungs- Erflllungs-
Artikel Rege- shrlich Lohnkos- fv Ei Lohnkos- f
lungsentwurf; JFa ”r 'Ch? ten pro au Tand i 'n?aﬁ ten pro au Tand
Ifd. | Norm (§§): Be- | 1P | Fall2a Stunde (inTsd. | lige Fall- | o ne (I e
Nr. . und Ein- . Euro) oder | zahl und . Euro) oder
zeichnung der - (Wirt- S L (Wirt- S
heit ~geringfu- Einheit ~geringfu-
Vorgabe schafts- L schafts- i
; gig“ (Be- ; gig“ (Be-
AN rindung) ) rindung)
Sachkos- 9 9 Sachkos- 9 9
tenin tenin
Euro) Euro)
2.1 § 28 Abs. 2 -7.380 13,5 Euro -99
BMG; An- und An- und =(20/60*
Abmel-dung Ab-mel- 40,40
von Kapitan dungen
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Jahrlicher Einmaliger
Aufwand Aufwand
pro Fall o pro Fall . .
(Minuten * Jahrllcher (Minuten * Eln_mallger
. Erfullungs- Erflillungs-
Artikel Rege- Jahrlich Lohnkos- fwand Ei Lohnkos- fwand
lungsentwurf; I? ”r |ch|e ten pro au Tag i mr;lal] ten pro au Tag
Ifd. | Norm (88); Be- | IP alza Stunde (D e \ge Fal- Stunde I i
Nr. . und Ein- . Euro) oder | zahl und . Euro) oder
zeichnung der - (Wirt- " S (Wirt- S
heit ~geringfi- Einheit ~geringfl-
Vorgabe schafts- v schafts- fm
; gig“ (Be- ; gig“ (Be-
ATEIE) © rindung) ZEIG) 5 rindung)
Sachkos- 9 9 Sachkos- 9 9
tenin tenin
Euro) Euro)
und Besat- von See- | Euro/h
zungsmitglie- leuten (WZ: H50))
dern durch durch
den Reeder deutsche
des Schiffes Reede-
unter deut- reien
scher Flagge
gegenuber der
Meldebehdrde
(Abschaffung:
id-ip
200801211759
201)
Summe (in
Tsd. Euro) 2 .
davon aus In-
formations- -99
pflichten (IP)

Lfd. Nr. 2.1 (Informationspflicht): An- und Abmeldung von Kapitidn und Besatzungs-
mitgliedern durch den Reeder des Schiffes unter deutscher Flagge gegeniiber der
Meldebehorde; § 28 Abs. 2 BMG, ID in OnDEA 200801211759201

Aufgrund einer Befragung Betroffener, wird fur Anmeldungen etwa 30 Minuten und fir Ab-
meldungen etwa 10 Minuten veranschlagt. Hieraus ergibt sich ein mittlerer Zeitaufwand von
20 Minuten fur An- und Abmeldungen. Als Lohnsatz wird fur WZ50 (Schifffahrt) und einem
mittleren Qualifikationsniveau 40,40 Euro pro Stunde angesetzt.

Nach Angaben der Betroffenen gibt es etwa 30 Besatzungswechsel jahrlich. Derzeit fahren
246 Schiffe unter deutscher Flagge (Quelle: https://www.deutsche-flagge.de/de/flagge/han-
delsflotte). Fur jahrlich 7 380 An- und Abmeldungen von Seeleuten (rund 30 Besatzungs-
wechsel auf derzeit 246 Schiffen unter deutscher Flagge) reduziert sich dadurch der jahrli-
che Erflllungsaufwand um rund 99 000 Euro.

Sonstige Anderungen

Fir die Wirtschaft kommt es durch die sonstigen Anderungen zu keinen Veranderungen
beim Erflllungsaufwand.

Sofern aufgrund der Digitalisierung der friihen Offentlichkeitsbeteiligung bei Erhebung der
Stellungnahmen ein digitales Format vorgegeben wird, ist nicht von einem Mehraufwand
fur Vorhabentrager auszugehen. Falls ein solcher doch entstehen wirde, stiinde diesem
Mehraufwand ein Beschleunigungseffekt im anschlielienden Verwaltungsverfahren gegen-
Uber, da dort die digitale Weiterverarbeitung der Erkenntnisse aus der friihen Offentlich-
keitsbeteiligung moglich ist.
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Die Verwaltung wird um rund 9 Millionen Euro pro Jahr entlastet. Diese Entlastung kommt

fast vollstandig den Landern zugute.

Anderung des De-Mail-Gesetzes (Artikel 4)

Jahrlicher Einmaliger
Aufwand Aufwand
. : pro Fall Jahrlicher pro Fall Einmaliger
prtikel Re (Minuten * | Erfallungs- (Minuten * | Erfiillungs-
%ntwm?rf' Jahrliche Lohnkos- aufwand Einma- Lohnkos- aufwand
Ifd. Norm (§§’)_ Bund/ | Fallzahl ten pro (in Tsd. lige Fall- ten pro (in Tsd.
Nr. 2297 1 and und Ein- Stunde Euro) oder | zahl und Stunde Euro) oder
Bezeich- - ; F S . S
heit (Hierar- ~geringfu- Einheit (Hierar- ~geringfi-
nung der hieeb i (B hieeb i (B
Vorgabe chieebene) gig (Be- chieebene) 9ig (Be-
+ Sachkos- | griindung) + Sachkos- | griindung)
ten in tenin
Euro) Euro)
§§ 17,18 Bund -129.280
ge-Mal!- 64.640 Euro
esetz, Euro pro
3.1 | Akkreditie- -2 P
Jahr (gD
rung der Bund)
Dienstean-
bieter
Summe (in
Tsd. Euro) gle=2ell
davon
Bund -129.280
davon
Land (in-
klusive 0,00
Kommu-
nen)

Lfd. Nr. 3.1: Akkreditierung der Diensteanbieter; §§ 17, 18 De-Mail-Gesetz

Durch das Aulierkrafttreten des De-Mail-Gesetzes entfallt die Akkreditierung der Dienste-
anbieter bzw. dessen erneute Akkreditierung gemal § 17 De-Mail-Gesetz durch das BSI
und den BfDI. Es wird angenommen, dass dadurch zwei MAK im gehobenen Dienst einge-
spart werden kdnnen und dadurch der Normadressat Verwaltung auf Bundesebene jahrlich
um ca. 130.000 Euro Erflllungsaufwand entlastet wird.
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Jahrlicher Einmaliger
Aufwand Aufwand
. pro Fall Jahrlicher pro Fall Einmaliger
Art|:<erl] e (Minuten * | Erflllungs- (Minuten * | Erfillungs-
%?]tl\JN gr?'_ Jahrliche Lohnkos- aufwand Einma- Lohnkos- aufwand
Ifd. Norm ?§§’)_ Bund/ | Fallzahl ten pro (in Tsd. lige Fall- ten pro (in Tsd.
Nr. Bezei ’ | Land und Ein- Stunde Euro) oder | zahl und Stunde Euro) oder
ezeich- - : e L . S
nung der heit (Hlerar- ,,g_el;lngfu- Einheit (_Hlerar— ,,g.ef‘lngfu—
Vorgabe chieebene) gig“ (Be- chieebene) gig“ (Be-
+ Sachkos- | grindung) + Sachkos- | griindung)
tenin tenin
Euro) Euro)
§ 28 Abs.2 | Land | -7.380 14,1 Euro -104
BMG; An- An-/Ab- =(20/60*
und Ab- meldun- 42,20 Eu-
meldung gen bei ro/h (100%
von Kapi- Meldebe- | gD))
tén und hérden
Besat-
zungsmit-
gliedern
3.1 durch den
Reeder
des Schif-
fes unter
deutscher
Flagge
(Meldebe-
hérde) (An-
derung: id-
ipn.v.)
§16i.V.m. | Land | 8 Wahl- 4,2 Euro = | ,geringfl-
§ 18 Abs. 4 amter in (6/60* gig” (ge-
BWO; Auf- den 42,20 Eu- ringe Fall-
3.9 nahme in Stadten ro/h (100% | zahl und
’ das Wah- mit See- | gD)) gering-fugi-
ler-ver- hafen ger Auf-
zeichnis wand pro
(Anderung) Fall)
Summe (in -104 0
Tsd. Euro)
davon 0 0
Bund
davon -104
Land (in-
klusive 0
Kommu-
nen)

Lfd. Nr. 3.1: An- und Abmeldung von Kapitan und Besatzungsmitgliedern durch den
Reeder des Schiffes unter deutscher Flagge (Meldebehérde); § 28 Abs. 2 BMG

Spiegelbildlich zu Vorgabe 2.1 reduziert sich der jahrliche Erflllungsaufwand der Lander
(inkl. Kommunen) um rund 104 000 Euro.

Anpassung der Unterschriftserfordernisse im Meldeverfahren; § 23 BMG

Fallzahl

Zeitaufwand
pro Fall
Minuten)

(in

Lohnsatz pro

Stunde
Euro)

Sachkosten pro
(in | Fall (in Euro)

Personalkosten
(in Tsd. Euro)

Sachkosten
(in Tsd. Euro)
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4125000 -2 40,70 0 -5 600 0

Anderung des Erfiillungsaufwands (in Tsd. Euro) -5 600

Amtliche Statistiken zu den jahrlich anfallenden Meldeverfahren nach § 23 des Bundesmel-
degesetzes sind nicht verfligbar. Daher wird auf die Zahlen aus BT-Drucksache 19/22774
zuruckgegriffen. Demnach kann von 5,5 Mio. Anmeldungen jahrlich ausgegangen werden,
von denen 25 Prozent elektronisch gemal § 23a BMG erfolgen. Fir die verbliebenen 75
Prozent (4,125 Mill. Anmeldungen) kann eine Entlastung aufgrund der angepassten Unter-
schrifterfordernisse angenommen werden.

Validierte Daten zum notwendigen Zeitaufwand fur die analoge Dokumentation der Unter-
schriften im Meldeverfahren liegen nicht vor. Der Zeitaufwand wird anhand des Leitfadens
mit zwei Minuten (SA14 Kopieren, archivieren, verteilen) angesetzt.

Bei Heranziehung des durchschnittlichen Lohnsatzes fur die kommunale Verwaltung in
Hohe von 40,70 Euro pro Stunde wird eine Entlastung des jahrlichen Erfullungsaufwands
der Lander von rund 5 600 000 Euro geschatzt.

Streichung der Dateniibermittlung an Adressbuchverlage; § 50 Absatz 3 BMG

Laut Auskunft von Telefonbuchverlagen erfolgt kein Datenabruf (mehr) Gber die Meldebe-
horden, sondern die Daten werden Uber die Netzbetreiber bezogen. Daher wird davon aus-
gegangen, dass die Streichung von § 50 Absatz 3 BMG die Lebenswirklichkeit widerspiegelt
und folglich keine Veranderung des Erfullungsaufwands zu erwarten ist.

Anderung des bedingten Sperrvermerks; § 52 BMG

Verwaltungsseitig reduzieren zwei Vorgaben: die Einrichtung des bedingten Sperrvermerks
fur Personen in den Einrichtungen und die Anhérung der Personen vor dem Erteilen einer
Melderegisterauskunft. Die Online-Datenbank des Erfullungsaufwands weif3t fur die Ein-
richtung des bedingten Sperrvermerks einen jahrlichen Erflllungsaufwand von rund 2,18
Mill. Euro aus (Fallzahl: 883 000, Aufwand pro Fall: 3 Minuten, Lohnsatz: 25,5 Euro, Sach-
kosten pro Fall: 1,2 Euro). Fir die Anhdérung in Vorbereitung einer Melderegisterauskunft
fallen zusatzlich 454.500 Euro jahrliche Kosten an (Fallzahl: 60 000, Aufwand pro Fall: 15
Minuten, Lohnsatz: 25,5 Euro, Sachkosten pro Fall: 1,2 Euro). Diese Aufwande werden
durch die Anderung von § 52 BMG signifikant abgebaut. Dadurch entsteht der Verwaltung
eine jahrliche Entlastung von rund 2,6 Mill. Euro.

Anderung des Bundeskriminalamtgesetzes

Jahrlicher Einmaliger
Aufwand Aufwand
Artikel pro Fall Jahrlicher pro Fall Einmaliger
Rege- (Minuten * | Erfullungs- (Minuten * Erfijllungs-
lungsent- Jahrliche Lohnkos- aufwand Einma- Lohnkos- aufwar?d
wurf; ten pro (in Tsd. . ten pro .
Ifd. Bund/ | Fallzahl lige Fall- (in Tsd.
Norm - Stunde Euro) oder Stunde
Nr. . Land und Ein- ; S zahl und . Euro) oder
(88); Be- . (Hierar- ~geringfu- L (Hierar- S
; heit . - Einheit . ~geringfi-
zeich- chieebe- gig“ (Be- chieebe- gig" (Be-
nung der ne) + grun- ne) + :
Vorgabe Sachkos- dung)“ Sachkos- griindung)
tenin tenin
Euro) Euro)
§4 Abs. 1 Betreu- . ) . )
31 und 2, § Bund | ung nicht bezif- | nicht bezif-
: '36VAb& ; durch Er- | ferbar ferbar
i. V.m. .
37 Abs. mitt-
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Ifd.
Nr.

Artikel
Rege-
lungsent-
wurf;
Norm
(88); Be-
zeich-
nung der
Vorgabe

Bund/
Land

Jahrliche

Fallzahl

und Ein-
heit

Jahrlicher
Aufwand
pro Fall
(Minuten *
Lohnkos-
ten pro
Stunde
(Hierar-
chieebe-
ne) +
Sachkos-
tenin
Euro)

Jahrlicher
Erflllungs-
aufwand
(in Tsd.
Euro) oder
~geringfl-
gig“ (Be-
grin-
dung)“

Einma-
lige Fall-
zahl und
Einheit

Einmaliger
Aufwand
pro Fall
(Minuten *
Lohnkos-
ten pro
Stunde
(Hierar-
chieebe-
ne) +
Sachkos-
tenin
Euro)

Einmaliger
Erfillungs-
aufwand
(in Tsd.
Euro) oder
~geringfu-
gig” (Be-
grindung)

1a BKAG;
Polizeili-
che Auf-
gaben
und Koor-
dinierung
auf dem
Gebiet
der Straf-
verfol-
gung (An-
derung)

lungsper-
sonen
(Polizei-
vollzugs-
beamtin-
nen und -
beamte)

3.2

§4 Abs. 1
und 2, §
36 Abs. 1
i.V.m. §
37 Abs.
1a BKAG;
Polizeili-
che Auf-
gaben
und Koor-
dinierung
auf dem
Gebiet
der Straf-
verfol-
gung (An-
derung)

Land

Betreu-
ung
durch Er-
mitt-
lungsper-
sonen
(Polizei-
vollzugs-
beamtin-
nen und -
beamte)

nicht bezif-
ferbar

nicht bezif-
ferbar

3.3

§ 10 Abs.
4 Satz 1
und 2, §
45 Abs. 3
Satz 1
und 2,
§46 Abs.
3 und 8,
§47 Abs.
3 Satz 1,
§ 48 Abs.
4, § 49
Abs. 4
und 8, §
50 Abs. 3
Satz 1
und 2, §
51 Abs. 3
Satz 1, 2
und Abs.
8, § 52
Abs. 3
Satz 1, §

Bund
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Jahrlicher Einmaliger
Aufwand Aufwand
Artikel pro Fall Jahrlicher pro Fall Einmaliger
Rege- (Minuten * | Erfillungs- (Minuten * Erfiill )
lungsent- A Lohnkos- aufwand . Lohnkos- uiungs
9 Jahrliche . Einma- aufwand
Ifd. wurf, | ging/ | Fallzahl | SN PrO (inTsd. 1 oo Fal- | tenpro (in Tsd.
Norm - Stunde Euro) oder 9 Stunde
Nr. . Land und Ein- ; S zahl und . Euro) oder
(88); Be- hei (Hierar- ~geringfl- S (Hierar- S
; eit . s Einheit . ~geringfu-
zeich- chieebe- gig” (Be- chieebe- iq* (Be-
nung der ne) + grin- ne) + 919 d( N
Vorgabe Sachkos- dung)“ Sachkos- g
tenin tenin
Euro) Euro)
56 Abs. 5
Satz 1
und 2, §
63a Abs.
3 Satz 3,
§ 64 Abs.
3 Satz 1,
2,5und §
66a Abs.
3 Satz 3
BKAG;
Beantra-
gung rich-
terlicher
Geneh-
migun-
gen fur
Befug-
nisse
(Ande-
rung)
§ 10 Abs.
5 Satz 2
EZ?a(ih -30.000 2,8 Euro
richtigung Benach- | = (5/60 *
34 |bei Be- |Bund |Tichtigun- | 33380 85
stands- gen Euro/h
daten- durch (100%
auskunft das BKA | mD))
(Ande-
rung)
§ 33 Abs.
5S8atz2i.
V. m.
Abs. 4 Nr. -300
3 u 4 Fahn- 540,8 Euro
BKAG; dungs- = (480 / 60
3.7 Anord- Bund | aus- * 67,60 | -162
nung von schrei- Euro/h
Aus- bungen (100% hD))
schrei- BKA
bungen
(Ande-
rung)
§ 33 Abs. 323,2 Euro
58atz2i. 300 = (480 / 60
38 | V. m. | Bund | Fahn- * 40,40 | 97
Abs. 4 Nr. dungs- Euro/h
1 u 2 aus- 100% gD
BKAG: ( gD))
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Ifd.
Nr.

Artikel
Rege-
lungsent-
wurf;
Norm
(88); Be-
zeich-
nung der
Vorgabe

Bund/
Land

Jahrliche

Fallzahl

und Ein-
heit

Jahrlicher
Aufwand
pro Fall
(Minuten *
Lohnkos-
ten pro
Stunde
(Hierar-
chieebe-
ne) +
Sachkos-
tenin
Euro)

Jahrlicher
Erflllungs-
aufwand
(in Tsd.
Euro) oder
~geringfl-
gig“ (Be-
grin-
dung)“

Einma-
lige Fall-
zahl und
Einheit

Einmaliger
Aufwand
pro Fall
(Minuten *
Lohnkos-
ten pro
Stunde
(Hierar-
chieebe-
ne) +
Sachkos-
tenin
Euro)

Einmaliger
Erfillungs-
aufwand
(in Tsd.
Euro) oder
~geringfu-
gig” (Be-
grindung)

Anord-
nung von
Aus-
schrei-
bungen
(Ande-
rung)

schrei-
bungen
BKA

3.9

§ 49
Abs.7
Satz 3
BKAG;
Melde-
pflicht bei
Kernbe-
reichsre-
levanz
(Ande-
rung)

Bund

~geringfl-
gig®  (ge-
ringe Fall-
zahl)

3.1

§ 69
Abs. 1
Satz 1
BKAG;
Auf-
sichts-
funktion
der oder
des Bun-
desbe-
auftrag-
ten fur
den Da-
tenschutz
und die
Informati-
onsfrei-
heit (An-
derung:
id-ip
2017092
9070353
01)

Bund

-5 Pflicht-
kontrol-
len durch
Bundes-
beauf-
tragte(n)
fir Da-
tenschutz
und Infor-
mations-
freiheit

~geringfi-
gig“  (ge-
ringe Fall-
zahl)

3.12

§ 74 Abs.
1 BKAG;
Benach-
richtigung
bei ver-
deckten
und ein-
griffsin-
tensiven

Bund

~geringfu-
gig*  (ge-
ringe Fall-
zahl)
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Ifd.
Nr.

Artikel
Rege-
lungsent-
wurf;
Norm
(88); Be-
zeich-
nung der
Vorgabe

Bund/
Land

Jahrliche

Fallzahl

und Ein-
heit

Jahrlicher
Aufwand
pro Fall
(Minuten *
Lohnkos-
ten pro
Stunde
(Hierar-
chieebe-
ne) +
Sachkos-
tenin
Euro)

Jahrlicher
Erflllungs-
aufwand
(in Tsd.
Euro) oder
~geringfl-
gig“ (Be-
grin-
dung)“

Einma-
lige Fall-
zahl und
Einheit

Einmaliger
Aufwand
pro Fall
(Minuten *
Lohnkos-
ten pro
Stunde
(Hierar-
chieebe-
ne) +
Sachkos-
tenin
Euro)

Einmaliger
Erfillungs-
aufwand
(in Tsd.
Euro) oder
~geringfu-
gig” (Be-
grindung)

Malinah-
men (An-
derung)

3.14

§ 77 Abs.
3 Satz 1
BKAG;
Fristbe-
ginn  zur
Berech-
nung der
Ausson-
derungs-
pruffris-
ten auf
alle zu ei-
ner Per-
son ge-
speicher-
ten Daten
(Ande-
rung)

Bund

~geringfi-
gig®  (ge-
ringflgiger
Aufwand
pro Fall)

Summe
(in  Tsd.
Euro)

-149

davon auf
Bundes-
ebene

-149

davon auf
Landes-
ebene
(inklusive
Kommu-
nen)
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Jahrlicher Einmaliger
Aufwand Aufwand
. ) pro Fall Jahrlicher pro Fall Einmaliger
Argruerl] R: (Minuten * | Erflllungs- (Minuten * | Erfillungs-
%ntwm?rf' Jahrliche Lohnkos- aufwand Einma- Lohnkos- aufwand
Ifd. Norm (§§’)_ Bund/ | Fallzahl ten pro (in Tsd. lige Fall- ten pro (in Tsd.
Nr. Bezeich-, Land und Ein- Stunde Euro) oder | zahl und Stunde Euro) oder
nuna der heit (Hierar- ~geringfi- Einheit (Hierar- ~geringfl-
Vorgabe chieebene) gig“ (Be- chieebene) gig“ (Be-
9 + Sachkos- | grindung) + Sachkos- | griindung)
tenin tenin
Euro) Euro)
Bund | -0,5 -31.254 -15.627
3.1 §a2t§)a Ab- (mD, gD, | Euro
hD Bund)
3.2
Summe (in
Tsd. Euro) ey
davon
Bund -15.627
davon
Land (in-
klusive 0,00
Kommu-
nen)

Lfd. Nr. 3.1.: Wegfall Berichtspflicht; 29a Absatz 2a AsyIG

Durch Wegfall der Berichtspflicht entfallt Aufwand fir mD, gD und hD zur Vorbereitung,
Erstellung und Finalisierung des Berichts.

Sonstige Anderungen

Die Digitalisierung der frihen Offentlichkeitsbeteiligung (Artikel 1) setzt grundsatzlich vo-
raus, dass die Verwaltung entsprechende digitale Ausriistung und geschultes Personal vor-
halt. Allerdings ist dies eine grundsatzliche Anforderung, die die Digitalisierung von Verwal-
tungsverfahren mit sich bringt. Das Gesetz soll der Verwaltung unter anderem die Weiter-
bearbeitung der zugelieferten Erkenntnisse aus der friihen Offentlichkeitsbeteiligung er-
leichtern. Die Verwaltung wird im Ergebnis nicht mit verschiedenen Formaten konfrontiert.

Durch die Verfahrensvereinfachung aufgrund der Erganzung des § 80 Absatz BBG (Arti-
kel 2) und der Anderung des Bundesdatenschutzgesetzes (Artikel 3) reduziert sich der Er-
fullungsaufwand fur die Festsetzungsstellen des Bundes in nicht bezifferbarer Hohe.

5. Weitere Kosten

Auswirkungen auf Einzelpreise und das allgemeine Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Das Gesetzesvorhaben hat keine Auswirkungen auf die Gleichwertigkeit der Lebensver-
haltnisse der Menschen.

Gleichstellungspolitische Belange sind berlcksichtigt. Frauen und Manner sind in gleicher
Weise betroffen. Eine mittelbare geschlechterbezogene Benachteiligung liegt nicht vor.
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VIIl. Befristung; Evaluierung
Das Gesetz ist nicht befristet.

Eine Evaluierung ist nicht vorgesehen.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes)
Zu Nummer 1

Die Inhaltsiibersicht ist wegen der Anderung der Uberschrift in § 25 und der Einfligung von
§ 25a anzupassen.

Zu Nummer 2 (§ 25)
Zu Buchstabe a

Die frihe Offentlichkeitsbeteiligung aus Absatz 3 wird aus § 25 herausgeldst und eigen-
standig in § 25a geregelt, sodass die Paragrapheniberschrift entsprechend neu zu fassen
ist.

Zu Buchstabe b

Die Regelung der frithen Offentlichkeitsbeteiligung in Absatz 3 wird an dieser Stelle aufge-
hoben und eigenstandig in § 25a geregelt.

Zu Nummer 3 (§ 25a)

Die Regelung der frilhen Offentlichkeitsbeteiligung in einem eigenen Paragraphen unter-
streicht die Bedeutung, die diesem — dem eigentlichen Verwaltungsverfahren vorgelagerten
— Instrument beigemessen werden soll und macht die Vorschrift deutlich sichtbarer. Die
Loslésung von den Regelungen zu allgemeinen Beratungs- und Auskunftspflichten in § 25
Absatz 1 und 2 VwWVFG ist auch systematisch richtig, da sich die Regelungen zur frihen
Offentlichkeitsbeteiligung auf eine komplexe Vorgehensweise beziehen.

Absatz 1 Satz 1 fuihrt den Begriff der friihen Offentlichkeitsbeteiligung ein und erlautert, fiir
welche Vorhaben sie in Betracht kommt. Es wird klargestellt, dass die frihe Offentlichkeits-
beteiligung bereits vor Antragstellung und friihzeitig vom Vorhabentrager durchgefiihrt wer-
den soll und dass die Behdrde auf ihre Durchfihrung hinwirken soll. Da die Regelung als
Soll-Vorschrift ausgestaltet ist, kann auch weiterhin Besonderheiten der Praxis Rechnung
getragen werden und eine friihe Offentlichkeitsbeteiligung in Einzelfallen auch nach Antrag-
stellung durchgefiihrt werden, wenn sich zum Beispiel das Erfordernis einer friihen Offent-
lichkeitsbeteiligung erst nach Antragstellung herausstellt. Das Ziel der friihen Offentlich-
keitsbeteiligung muss dabei jedoch gewahrt bleiben: die Optimierung des eigenen Antrags
durch den Vorhabentrager und keine Ersetzung der im anschliel’enden, eigentlichen Ver-
waltungsverfahren durchzufiihrenden Offentlichkeitsbeteiligung.

Absatz 1 Satz 2 stellt klar, dass die Behdrde nicht erneut auf eine friihe (")ffentlic_;.hkeitsbe-
teiligung hinwirken muss, wenn eine entsprechende Beteiligung der betroffenen Offentlich-
keit bereits nach anderen Rechtsvorschriften vor Antragstellung erfolgt ist.

Mit der Klarstellung nach Absatz 1 Satz 3 soll zum Ausdruck gebracht werden, dass es sich
um ein spezielles Verfahren zur friihen Offentlichkeitsbeteiligung durch den Vorhabentrager
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handelt, das dem eigentlichen Verwaltungsverfahren (zum Beispiel Planfeststellungsver-
fahren, Genehmigungsverfahren) vorangeht und mit dem spatere Einwendungen und Stel-
lungnahmen in dem anschlieRenden Verfahren nicht prakludiert werden.

Absatz 2 beschreibt den Gegenstand der frithen Offentlichkeitsbeteiligung, auch um diese
vom spateren Beteiligungsverfahren im Rahmen des eigentlichen Planfeststellungs- oder
Genehmigungsverfahrens abzugrenzen: friihzeitige Unterrichtung der betroffenen Offent-
lichkeit, Angebot der Gelegenheit zur AuBerung und Erdrterung dazu.

Absatz 3 Satz 1 befasst sich mit der Weitergabe der so gewonnenen Erkenntnisse an die
Behérde und die betroffene Offentlichkeit. Wesentliches Ziel der Regelung ist, dass diese
Erkenntnisse Eingang in das Genehmigungsverfahren finden. Das Wort ,wesentlich® dient
der Klarstellung, dass nicht jeglicher Inhalt — im Sinne einer umfangreichen Dokumentati-
onspflicht — Gbermittelt werden soll, sondern dass insbesondere mit Blick auf den in Ab-satz
2 benannten Inhalt der friihen Offentlichkeitsbeteiligung eine Schwerpunktsetzung und Zu-
sammenfassung erfolgen kann. Der Begriff ,wesentlich® ist ein unbestimmter, aber im Ver-
waltungsverfahrensgesetz mehrfach verwendeter Rechtsbegriff (z.B. § 68 Absatz 4 Satz 2
Nummer 4 VWV{G). Da es sich bei der friihen Offentlichkeitsbeteiligung um ein informelles
Verfahren handelt, das dem Vorhabentrager ein flexibles Vorgehen ermdglicht, kann ein
,ZU wenig“ an Ubermittelten Informationen nicht zu einem Verfahrensfehler im anschlieRen-
den Verwaltungsverfahren flihren. Zudem liegt es im Interesse des Vorhaben-tragers an
einer zugigen Durchfiihrung des anschlieRenden Verwaltungsverfahrens, den mit Blick auf
das jeweilige konkrete Vorhaben wesentlichen Inhalt moglichst passend zu bestimmen: ei-
nerseits soll die zustandige Behdrde nicht mit unwesentlichen Informationen aufgehalten
werden, andererseits soll ihr die erforderliche eigene Amtsermittlung erleichtert werden.

Die wesentlichen Inhalte und das abschlieRende Ergebnis der friihen Offentlichkeitsbeteili-
gung sollen bereits in verkehrsublichem elektronischen Format in den behoérdlichen Prozess
einflieRen, um die digitale und dadurch méglichst beschleunigte Durchfiihrung des anschlie-
Renden Verwaltungsverfahrens zu erméglichen. Der Begriff ,verkehrsubliches elektroni-
sches Format® wird bereits in § 27b VwVfG verwendet und bietet sich schon deshalb an.
Absatz 3 Satz 2 unterstreicht, dass fir die Ubermittiung an die Behérde auch ein maschi-
nenlesbares Format verwendet werden soll, wenn auf Seiten des Vorhabentragers und der
Behorde die technischen Voraussetzungen vorliegen und kein unverhaltnismafig hoher
Aufwand entsteht; dadurch wiirden weitere Beschleunigungseffekte erzielt.

Da die Regelungen des § 25a fur den Vorhabentrager als Soll-Vorschriften ausgestaltet
sind, und da das geregelte Verfahren zudem grundsatzlich der Antragstellung und dem
eigentlichen Verwaltungsverfahren vorangeht, kann aus der Nichtbeachtung der Vorschrift
kein Verfahrensfehler im Hinblick auf das eigentliche Verwaltungsverfahren abgeleitet wer-
den.

Des Weiteren ist zwischen privaten und 6ffentlichen Vorhabentragern zu unterscheiden.
Die friihe Offentlichkeitsbeteiligung soll grundsétzlich vor der Antragstellung und damit vor
dem eigentlichen Verwaltungsverfahren erfolgen und dem Vorhabentrager zur Optimierung
seines Antrags dienen. Bei privaten Vorhabentragern betrifft sie damit den Bereich der
grundsatzlichen Handlungsfreiheit, sodass zwingende Vorgaben als allgemeine Rege-lun-
gen im VwVfG ausscheiden. Bei 6ffentlichen Vorhabentragern dagegen kann der je-weils
zustandige Verwaltungstrager weitergehende generelle und auch einzelfallbezogene Vor-
gaben machen. So kann er zum Beispiel im Rahmen seiner Regelungsbefugnisse die
Durchfihrung der friithen Offentlichkeitsbeteiligung anordnen, oder weitergehende Anforde-
rungen zu deren Durchfiinrung aufstellen, wie zum Beispiel zum Zeitpunkt der friihen Of-
fentlichkeitsbeteiligung (Absatz 1 Satz 1) oder zum Format der Ubermittlung an die Behorde
(Absatz 3).
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Zu Nummer 4 (§ 71¢)

Die Anderung der vorhandenen Regelung dient der Klarstellung, dass im Rahmen des Ver-
fahrens Uber eine einheitliche Stelle alle Varianten des in § 3a VwVfG geregelten Schrift-
formersatzes mdoglich, aber auch erforderlich sind

Zu Artikel 2 (Anderung des Bundesbeamtengesetzes)

Zur Beschleunigung der Beihilfebearbeitung steht es den beihilfeberechtigten Personen
frei, die Moglichkeiten zur elektronischen Antragstellung zu nutzen. Das erleichtert eine ge-
gebenenfalls standortiibergreifende Lastverteilung in der Bearbeitung und bietet Antrag-
stellenden den Vorteil, dass keine Portokosten anfallen, soweit die Festsetzungsstellen
hierfur einen datenschutzkonformen Kanal bereitstellen, beispielsweise Uber eine entspre-
chende Applikation fir mobile Endgerate der Antragstellenden (App). Fir den Beihilfebe-
scheid eréffnen die Festsetzungsstellen in der Regel bereits eine Abrufmdglichkeit Gber den
datenschutzkonformen Kanal. Wird davon kein Gebrauch gemacht, ist fur die rechtssichere
Bekanntgabe bislang dennoch eine gegebenenfalls schriftliche Bekanntgabe erforderlich.
Dieser Umweg ist in einem Massenverfahren wie der Beihilfeabrechnung verwaltungsinten-
siv und wenig zukunfts-geeignet. Durch die Neuregelung wird ein weiterer Baustein flr ein
effizientes und effektives Beihilfeabrechnungsverfahren geschaffen. Eine Einwilligung sei-
tens der beihilfeberechtigten Personen ist dafur nicht erforderlich. Die Festsetzungsstellen
des Bundes koénnen die sich dadurch ergebenden Kosteneinsparungen fir die weitere Di-
gitalisierung des Verfahrens nutzen.

Zu Artikel 3 (Anderung des Bundesdatenschutzgesetzes)
Zu Nummer 1

§ 62 Absatz 6 wird an den Wortlaut des Artikels 22 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2016/680
angepasst und macht damit deutlich, dass keine héheren formalen Anforderungen an die
Abfassung der Vertrage oder anderer Rechtsinstrumente nach § 62 Absatz 5 zu stellen sind
als von Artikel 22 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2016/680 vorgesehen. Eine zum EU-Recht
uberschiefende Regulierung wird damit vermieden. Durch die Neueinfigung von Satz 2
werden Formvorgaben abgebaut und damit eine schnelle und aufwandsarme Abfassung
neuer und die Anpassung bestehender Auftragsverarbeitungsvertrage erméglicht. Die Re-
gelung folgt daher den Anforderungen des modernen und volldigitalisierten Schrift-verkehrs
und der digitalen Aktenhaltung. Das Formerfordernis der Textform ist fur die Er-flllung der
Dokumentations-, Beweissicherungs- und Authentizitatssicherungszwecke aus-reichend.

Zu Nummer 2
Zu Buchstabe a

§ 70 Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 wird an den Wortlaut des Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe h
der Richtlinie (EU) 2016/680 angepasst und macht damit deutlich, dass keine héheren for-
malen Anforderungen an ein Verzeichnis von Verarbeitungstatigkeiten zu stellen sind als
von Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe h der Richtlinie (EU) 2016/680 vorgesehen. Eine zum
EU-Recht Uberschieende Regulierung wird damit vermieden.

Zu Buchstabe b

§ 70 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 wird an den Wortlaut des Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe i
der Richtlinie (EU) 2016/680 angepasst und macht damit deutlich, dass keine héheren for-
malen Anforderungen an ein Verzeichnis von Verarbeitungstatigkeiten zu stellen sind als
von Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe i der Richtlinie (EU) 2016/680 vorgesehen. Eine zum
EU-Recht tberschieRende Regulierung wird damit vermieden.
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Zu Artikel 4 (Anderung des De-Mail-Gesetzes)

Zu Nummer 1

Um die fortdauernde Vertrauenswurdigkeit im weiteren Betrieb zu gewahrleisten, war nach
§17 des De-Mail-Gesetz alter Fassung spatestens nach drei Jahren die Uberprifungen zu
erneuern. Da das Gesetz aufgehoben werden soll, ist eine Erneuerung der Uberprifung
unverhaltnismalig und wird daher gestrichen.

Zu Nummer 2

Um den verbliebenen Nutzern und Anbieter einen geordneten Umstieg zu ermdglichen, soll
das De-Mail-Gesetz erst mit einer Frist zum 31.12.2026 aul3er Kraft gesetzt werden.

Zu Artikel 5 (Anderung des Bundesmeldegesetzes)
Zu Nummer 1
Zu Buchstabe a

Die Inhaltstibersicht wird aufgrund der Streichung der besonderen Meldepflicht fiir Seeleute
angepasst.

Zu Buchstabe b
Die Inhaltsibersicht wird aufgrund der Streichung des bedingten Sperrvermerks angepasst.
Zu Nummer 2

Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der Abschaffung des bedingten Sperr-
vermerks.

Zu Nummer 3

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der Abschaffung des bedingten Sperr-
vermerks.

Zu Nummer 4
Zu Buchstabe a

In Abgrenzung zur Mdéglichkeit der elektronischen Anmeldung nach § 23a Bundesmeldege-
setz wird bei der Anmeldung der meldepflichtigen Person mit persdnlichem Erscheinen in
der Meldebehoérde nach § 23 Bundesmeldegesetz das Erfordernis der Unterschrift und ggf.
das Erfordernis, dass diese auf einem Ausdruck zu leisten ist, grundsatzlich durch die al-
ternative Mdglichkeit der elektronischen Bestatigung erganzt.

Die bisherigen in § 23 Bundesmeldegesetz normierten Erfordernisse stehen der Ermdgli-
chung medienbruch-freier Vorgange entgegen, die Voraussetzung fir eine Digitalisierung
und Verschlankung von Prozessen in den Meldebehdrden ist.

Papiergebundene Vorgange, einschlie3lich des Erfordernisses einer Unterschrift, sind wei-
terhin zulassig. Neu ermoglicht wird eine elektronische Prozessabwicklung bei der person-
lichen Vorsprache, beispielsweise Unterschrift auf einem Tablet mit Formularanzeige oder
ein Anklicken eines Bestatigungskastchens.
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§ 126a BGB gilt nicht, denn § 23 Bundesmeldegesetz sieht nicht den Ersatz einer gesetzlich
vorgeschriebenen schriftichen Form durch die elektronische Form vor, sondern bestimmt
ein eigenes Formerfordernis, das sich an etablierten eigenen Rechtsbegriffen des Bundes-
meldegesetzes, beispielsweise in den §§ 18, 19, 23a Bundesmeldegesetz, orientiert.

Hinsichtlich der einzelnen in § 23 Bundesmeldegesetz geregelten Verfahren der Anmel-
dung gilt:

e Betreffend das Verfahren nach Absatz 1 Satz 1 wird von einer Anderung abgesehen,
da in diesem Verfahren ein Medienbruch ohnehin erfolgt und das Verfahren nur in Aus-
nahmefallen zum Einsatz kommt, wenn die Ubrigen Verfahren nach § 23 Absatz 1 Satz
2, § 23 Absatz 2 Satz 1 bis 4, § 23 Absatz 2 Satz 5 oder § 23a nicht zur Verfigung
stehen.

o Das Verfahren nach Absatz 1 Satz 2 ist insbesondere in Fallen des Zuzugs aus dem
Ausland relevant, da fir diese Falle noch kein vollstandig digitales Verfahren zur Ver-
fugung steht. Es wird die Alternative der elektronischen Bestatigung erganzt. Absatz 1
Satz 2 sieht demnach kiinftig zwei Alternativen vor, namlich die Bestatigung auf einem
Ausdruck durch Unterschrift oder die elektronische Bestatigung (in letzterem Fall ist
kein Ausdruck erforderlich).

o Betreffend das Verfahren nach Absatz 2 Satz 1 bis 4 (Nutzung des vorausgefillten
Meldescheins) wird die Alternative der elektronischen Bestatigung geschaffen.

o Betreffend das Verfahren nach Absatz 2 Satz 5 wird die Alternative der elektronischen
Bestatigung geschaffen. Hinsichtlich der unveranderten Anforderung des Ausfiillens
gilt, dass dieser Begriff ,ausflllen“ neutral hinsichtlich der verwendeten Technik bzw.
des Mediums ist. Ein Ausfillen kann also auf Papier oder mittels eines elektronischen
Mediums (etwa Bildschirm, Touchscreen, Tablet) erfolgen. Hin-sichtlich der Bestati-
gung sind kinftig zwei Alternativen mdglich: Ist das Ausfullen auf Papier erfolgt, ist
i.d.R. eine Bestatigung durch Unterschrift zweckmaRig. Ist das Ausflllen mittels eines
elektronischen Mediums erfolgt, ist i.d.R. eine elektronische Bestatigung zweckmalig.

Diese gesetzliche Anderung fiihrt zu einer Entlastung fiir Biirgerinnen und Blirger sowie flr
die — bei den Kommunen angesiedelten — Meldebehorden.

Zu Buchstabe b
Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der Abschaffung des bedingten Sperr-
vermerks.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine Folgednderung zu der Anderung in Buchstabe a).
Zu Doppelbuchstabe cc

Es handelt sich um eine Folgeénderung zu der Anderung in Buchstabe a).
Zu Nummer 5

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der Abschaffung des bedingten Sperr-
vermerks
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Zu Buchstabe b

Mit der Anderung wird klargestellt, dass die Méglichkeit der elektronischen Anforderung
Ehegatten, Lebenspartner und Familienangehdérige mit denselben Zuzugsdaten umfasst. In
der Norm wird ein Verweis auf den gemeinsamen Meldeschein eingefligt.

Mit Anderung des § 23 durch Artikel 5 des Zweiten Gesetzes zur Anderung des Bundes-
meldegesetzes, die am 1. Mai 2022 in Kraft getreten ist, ist der ausdriickliche Verweis auf
die elektronische Anmeldung in § 23 Absatz 5 a.F. entfallen. Die Regelung des § 23 Absatz
2 a.F. wurde nach § 23a Absatz 4 verschoben.

Mit der Anderung wird auch fiir den Prozess des Umzugs im Familienverband als nachste
Ausbaustufe der elektronischen Anmeldung eine eindeutige Rechtsgrundlage geschaffen.

Zu Nummer 6
Zu Buchstabe a

Die Uberschrift wird aufgrund der Streichung der besonderen Meldepflicht fir Seeleute an-
gepasst.

Zu Buchstabe b

Mit dem Wegfall dieses Absatzes wird die besondere Meldepflicht fur Seeleute abgeschafft.
§ 28 Absatz 2 Bundesmeldegesetz sieht bisher vor, dass Reeder eines Seeschiffes, das
berechtigt ist, die Bundesflagge zu fihren, die Besatzungsmitglieder des Schiffes, die nicht
fur eine inlandische Wohnung gemeldet sind, bei Beginn des Anstellungs-, Heuer- oder
Ausbildungsverhaltnisses bei der Meldebehdrde am Sitz des Reeders anmelden und bei
Beendigung des Anstellungs-, Heuer- oder Ausbildungsverhaltnisses abmelden mussen.
Mit der Abschaffung dieser melderechtlichen Regelungen wird die maritime Wirtschaft un-
terstutzt.

Bei den an- und abzumeldenden Seeleuten handelt es sich derzeit iberwiegend um Ange-
hérige von Staaten aulerhalb der EU, die zu deutschen Behoérden keine weiteren Berlh-
rungspunkte haben. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts betragen die Anteile der
deutschen Seeleute ca. 0,3 %, wahrend die Anteile der Seeleute aus Drittlandern bei ca.
83,3% und ca. 16,4% aus EU-Landern (ohne Deutschland) liegen. In einem Austausch mit
Interessensvertretern, z. B. der Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Te-
lekommunikation, der Gewerkschaft ver.di, dem Verband Deutscher Reeder, dem Ver-band
Deutscher Kapitane und Schiffsoffiziere e.V., dem Verein der Schiffsingenieure zu Hamburg
e.V. und der Internationalen Transportarbeiterfdéderation hat sich gezeigt, dass die Anmel-
dung der Seeleute nach dem Bundesmeldegesetz nicht erforderlich ist, um Rechte und
Pflichten aus dem Beschaftigungsverhaltnis sicherzustellen. Daher sind die heutigen mel-
derechtlichen Regelungen fiir Seeleute entbehrlich.

Zu Buchstabe c

Redaktionelle Folgednderung aufgrund der Abschaffung der besonderen Meldepflicht fur
Seeleute.

Zu Buchstabe d

Redaktionelle Folgeanderungen aufgrund der Abschaffung der besonderen Meldepflicht fur
Seeleute.
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Zu Nummer 7

Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der Abschaffung des bedingten Sperr-
vermerks

Zu Nummer 8

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der Abschaffung des bedingten Sperr-
vermerks

Zu Nummer 9

Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der Abschaffung des bedingten Sperr-
vermerks

Zu Nummer 10

Es handelt sich um eine Rechtsbereinigung. Die Mdglichkeit einer Datenbestatigung ist
technisch nie umgesetzt worden. Im Vergleich zu der unter denselben Voraussetzung még-
lichen Datenlibermittlung bietet sie entgegen urspriinglicher Annahme keine Vorteile flr die
Datenempfanger. Denn falls keine Bestatigung erfolgen kann, ist im Nachgang als zweiter
Schritt die Ubermittlung der aktuellen Daten erforderlich. Auch fiir die Meldebehdrde wird
durch die Datenbestatigung derselbe Aufwand generiert wie durch die Datenibermittiung.
Im Fall einer nicht erfolgten Bestatigung fiele der Aufwand daher doppelt an.

Zu Nummer 11

Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der Abschaffung des bedingten Sperr-
vermerks.

Zu Nummer 12

Es handelt sich um eine Folgednderungen aufgrund der Abschaffung des bedingten Sperr-
vermerks.

Zu Nummer 13

Es handelt sich um eine Rechtsbereinigung. Die Méglichkeit einer Datenbestatigung ist
technisch nie umgesetzt worden. Im Vergleich zu der unter denselben Voraussetzung még-
lichen Datenlibermittlung bietet sie entgegen urspriinglicher Annahme keine Vorteile fir die
Datenempfanger. Denn falls keine Bestatigung erfolgen kann, ist im Nachgang als zweiter
Schritt die Ubermittlung der aktuellen Daten erforderlich. Auch fiir die Meldebehdrde wird
durch die Datenbestatigung derselbe Aufwand generiert wie durch die Datentbermittlung.
Im Fall einer nicht erfolgten Bestatigung fiele der Aufwand daher doppelt an. Dies hatte
bedeutet, dass auch eine doppelte Geblhr zu fordern ware. Die Umsetzung war da-her
nicht wirtschaftlich.

Zu Nummer 14
Zu Buchstabe a

Mit dieser Regelung wird die Datenlbermittiung an Adressbuchverlage (in Buchform) zu
allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, zu deren Familienname, Vorna-
men, Doktorgrad und derzeitige Anschriften abgeschafft. Adressbicher in Buchform sind
nicht mehr zeitgemaf und es sind keine Datenlbermittiungen an solche Verlage bekannt.
Daher wird mit einer Streichung dieser Regelung Burokratie fir Blrger und Meldebehérden



-43 - Bearbeitungsstand: 21.10.2025 18:35

abgebaut, da mit der Streichung der Datentbermittlung auch die Notwendigkeit entfallt, Wi-
derspruche gegen diese Datenubermittlung einzulegen und zu administrieren.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der Abschaffung des bedingten Sperr-
vermerks.

Zu Nummer 15
Hiermit wird der bedingte Sperrvermerk fir Pflegeheime abgeschafft.

Der bedingte Sperrvermerk wurde mit dem Inkrafttreten den Bundesmeldegesetzes (BMG)
am 1. November 2015 neu in das Melderecht aufgenommen. Das Instrument hat sich nicht
bewahrt. Es wurde bereits mit dem Zweiten Gesetz zur Anderung des Bundesmeldegeset-
zes teilweise abgeschafft und soll nun — auch nach Konsultation mit Landern und Kommu-
nen — weiter abgeschafft werden. Der Sperrvermerk betrifft bestimmte Adressen unabhan-
gig von der Schutzbeduirftigkeit einer Person. Er ist in dem Fall, dass eine Person gefahrdet
ist, eine Uberflissige Dopplung zur Auskunftssperre. Gefahrdete Personen werden mit ei-
ner Auskunftssperre nach § 51 BMG zielgerichteter geschitzt. Denn der bedingte Sperr-
vermerk wirkt nach einem Auszug aus der Adresse, fur die er gilt, nicht mehr.

Falls eine Person nicht gefahrdet ist, ist der bedingte Sperrvermerk tberflissig und behin-
dert die Erteilung von Melderegisterauskinften. Eine digitale Melderegisterauskunft ist nicht
mdglich, wenn die Wohnadresse der Person mit einem bedingten Sperrvermerk belegt ist.
Die Meldebehdrde muss eine Anhérung der betroffenen Person und ein handisches Ver-
fahren durchfiihren. Dieses fuhrt jedoch nach jahrelanger Erfahrung in der Praxis nicht
dazu, dass ein Antrag auf einfache Melderegisterauskunft abgelehnt wird, da so gut wie nie
schutzenswerte Interessen des Betroffenen feststellt werden, die einer Melderegisteraus-
kunft entgegenstehen. Wegen der Dauer des handischen Verfahrens kann ein Antragsteller
mit der Auskunft oft nichts mehr anfangen, wenn sie ihm schlie3lich nach monatelanger
Verzégerung doch erteilt wird.

Beispiel: Eine pflegebediirftige Person zieht in ein Pflegeheim. Eine Bank oder Versiche-
rung stellt fest, dass Post an die Person als unzustellbar zuriickkommt und beantragt eine
Melderegisterauskunft. Die Wegzugsmeldebehdérde prift den bedingten Sperrvermerk und
fuhrt eine Anhérung der betroffenen Person durch, indem sie diese im Pflegeheim an-
schreibt. Die betroffene Person ist stark pflegbedurftig und antwortet nicht. Daraufhin muss
die Meldebehoérde der Wegzugswohnung selbst entscheiden, ob eine Auskunft erteilt wird
oder nicht.

Alternativ zur pflegebedurftigen Person missen sich gegebenenfalls Pflegepersonal oder
Angehdrige um das Schreiben der Meldebehdrde kimmern. Da die betroffenen Personen
haufig nicht wissen, dass der bedingte Sperrvermerk von Amts wegen eingetragen worden
ist, werden sie mit einer Anhdrung regelmafig erstmalig mit dem Sachverhalt konfrontiert,
mussen diesen verstehen und mussen den Anhorungsprozess aktiv betreiben.

Diese Fallgestaltung kommt haufig vor. Das Verwaltungshandeln ist aufwandig (Anhdrung,
Wiedervorlage, Eingang Stellungnahme oder kein Eingang Stellungnahme, Entscheidung
usw. siehe insbesondere 52.2.2 BMGVwV). Regelmafig liegen der Meldebehdrde aber
keine Tatsachen vor, die die Annahme rechtfertigen, dass schutzwtirdige Belange beein-
trachtigt sind, wenn die Anschrift des Pflegeheims beauskunftet wird.

Der bedingte Sperrvermerk fuhrt zu hohen Aufwanden fur ohnehin oft Uberlastete Melde-
behdérden und die betroffenen Personen, ohne dass dem ein entsprechender Nutzen ge-
genubersteht und sollte daher zumindest flr Pflegeheime entfallen.
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Zu Nummer 16
Zu Buchstabe a

Die Streichung dieser Nummer bei den Buligeldvorschriften erfolgt aufgrund der Abschaf-
fung der besonderen Meldepflicht fir Seeleute.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgednderung.

Zu Artikel 6 (Anderung des Bundeskriminalamtgesetzes)
Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

Zur Entlastung der Arbeitsprozesse im Bundeskriminalamt sieht der Gesetzentwurf vor,
dass die Prasidentin oder der Prasident des Bundeskriminalamtes die Beantragung von
gerichtlichen Entscheidungen auf Bedienstete des Bundeskriminalamtes, die die Befahi-
gung zum Richteramt haben, tibertragen kann. Die Ubertragung kann im Einzelfall oder im
Wege einer allgemeinen Weisung erfolgen. Eine Beantragung durch die Amts- oder Abtei-
lungsleitung ist aus grundrechtlicher Sicht nicht erforderlich. Den Anforderungen an den
verfassungsrechtlich erforderlichen Richtervorbehalt wird ausreichend Rechnung getragen.

Zu Buchstabe b

Die Befugnis zur Bestandsdatenabfrage nach § 10 Absatz 1 dient dem Zweck der Feststel-
lung der ortlich und sachlich zustandigen Strafverfolgungsbehdérde im Bundesgebiet. Folg-
lich werden die Sachverhalte nach Durchfiihrung der MalRnahme in der Regel den zustan-
digen Behdrden Ubertragen. Nach bisherigem Recht sieht § 10 Absatz 5 eine Pflicht zur
nachtraglichen Benachrichtigung durch das Bundeskriminalamt vor. Sofern eine andere Be-
hoérde zustandig ist, zieht diese Verpflichtung allerdings eine Vermengung von Zustandig-
keiten mit sich. Denn in diesen Fallen bedarf es einer Abstimmung mit der zustandigen
Behorde Uber mogliche Unterbleibensgrinde der Benachrichtigung. Absatz 5 Satz 2 sieht
nunmehr vor, dass in diesen Fallen keine Benachrichtigung durch das Bundeskriminalamt
erfolgt.

Zu Nummer 2

Die Anderung von § 25 Absatz 7 Satz 1 betrifft die Verfahrensregelung. Nach bisheriger
Rechtslage ist eine Zustimmung des Bundesministeriums des Innern und der Innenministe-
rien und Senatsinnenverwaltungen der Lander erforderlich, um ein automatisiertes Abruf-
verfahren einzurichten. Der Gesetzentwurf verzichtet auf dieses Zustimmungserfordernis.
Die Anderung dient dem Abbau von verfahrensrechtlichen Voraussetzungen.

Zu Nummer 3

Bislang missen alle Ausschreibungen nach § 33 Absatz 4, die nicht der richterlichen An-
ordnung beddrfen, durch den Leiter der jeweils zustandigen Abteilung des Bundeskriminal-
amtes angeordnet werden. Davon werden auch die Ausschreibungen Vermisster Minder-
jahriger und von Personen umfasst, bei denen eine Ingewahrsamnahme zu deren Schutz
gegen eine Gefahr fir Leib oder Leben erforderlich ist, insbesondere weil sie sich in hilfloser
Lage befinden (§ 33 Absatz 4 Nummer 1). Gleiches gilt fir Vermisste, die zur Aufenthalts-
ermittlung ausgeschrieben werden sollen, ohne dass sie in Gewahrsam genommen werden
sollen (§ 33 Absatz 4 Nummer 2). Die ausschlieRliche Anordnungsbefugnis der Abteilungs-
leitung fUhrt potentiell zu Verzégerungen bei der zeitkritischen Ausschreibung Vermisster.
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Ausschreibungen nach § 33 Absatz 4 Nummer 1 und 2 stellen sich nicht primar als staatli-
che Eingriffsmallnahmen in die Grundrechte der Ausgeschriebenen dar, sondern dienen
vordringlich unter Gesichtspunkten der Gefahrenabwehr der Klarung ihrer Schicksale. Die
Anordnung soll daher durch den Sachbearbeiter vorgenommen werden dirfen.

Zu Nummer 4

§ 37 Absatz 1 sieht vor, dass lediglich Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, die mindes-
tens vier Jahre dem Polizeivollzugsdienst angehdren, als Ermittlungspersonen der zustan-
digen Staatsanwaltschaft gelten. Das fuhrt dazu, dass die den nicht dem Polizeivollzugs-
dienst angehérenden Beamtinnen und Beamten sowie Tarifbeschaftigten Gbertragenen
Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung regelmafig durch eine Ermittlungsperson
des Polizeivollzugsdienstes betreut und kontrolliert werden miissen. Dadurch entsteht ein
nicht unerheblicher Mehraufwand im Rahmen der polizeilichen Arbeit.

Gerade in den Bereichen der Wirtschafts- und Finanzkriminalitat, insbesondere der Wirt-
schaftspriifung, sowie in der IT-Forensik bedarf es einer Unterstitzung der polizeilichen
Arbeit durch entsprechende Fachexpertise. Ziel der Vorschrift ist, dass die vom Bundeskri-
minalamt beschaftigten Fachexperten selbststandig ihre Aufgaben wahrnehmen kénnen.
Mit einer malvollen Erweiterung des Kreises der Ermittlungspersonen der Staatsanwalt-
schaft wird einerseits eine Entlastung der Ermittlungspersonen des Polizeivollzugsdienstes
und anderseits eine erhohte Flexibilitat des Personaleinsatzes im Bundeskriminalamt, ins-
besondere von qualifiziertem Fachpersonal, erzielt. Die Erweiterung des Kreises auf wei-
tere Beamten- und Angestelltengruppen ist nach Satz 2 begrenzt auf die Durchfiihrung von
polizeilichen MaRnahmen wahrend Anordnungen (und Zwangsausubung) weiterhin Ermitt-
lungspersonen des Polizeivollzugsdienstes nach Absatz 1 obliegen.

Zu Nummer 5

Es wird auf die Begriindung zu Nummer 1 Buchstabe a verwiesen.

Zu Nummer 6

Es wird auf die Begriindung zu Nummer 1 Buchstabe a verwiesen.

Zu Nummer 7

Es wird auf die Begriindung zu Nummer 1 Buchstabe a verwiesen.

Zu Nummer 8

Es wird auf die Begrindung zu Nummer 1 Buchstabe a verwiesen.

Zu Nummer 9

Zu Buchstabe a

Es wird auf die Begrindung zu Nummer 1 Buchstabe a verwiesen.

Zu Buchstabe b

Die Anderung in § 49 Absatz 7 Satz 3 geht bisher Uber die parallele Regelung in § 100d
Absatz 3 Satz 2 der Strafprozessordnung hinaus: Nach aktueller Rechtslage missen samt-

liche Erkenntnisse der MaRnahme nach § 49 Absatz 1 dem anordnenden Gericht vorgelegt
werden. Nach § 100c Absatz 3 Satz 2 der Strafprozessordnung sind nur Erkenntnisse vor-
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zulegen, die den Kernbereich privater Lebensgestaltung betreffen. Dies wird in § 49 Ab-
satz 7 Satz 3 nunmehr nachgezogen. Zweck ist die Entlastung von Justiz und Bundeskri-
minalamt.

Zu Buchstabe c

Es wird auf die Begriindung zu Nummer 1 Buchstabe a verwiesen.

Zu Nummer 10

Es wird auf die Begriindung zu Nummer 1 Buchstabe a verwiesen.

Zu Nummer 11

Es wird auf die Begriindung zu Nummer 1 Buchstabe a verwiesen.

Zu Nummer 12

Es wird auf die Begriindung zu Nummer 1 Buchstabe a verwiesen.

Zu Nummer 13

Es wird auf die Begriindung zu Nummer 1 Buchstabe a verwiesen.

Zu Nummer 14

Es wird auf die Begriindung zu Nummer 1 Buchstabe a verwiesen.

Zu Nummer 15

Es wird auf die Begriindung zu Nummer 1 Buchstabe a verwiesen.

Zu Nummer 16

Es wird auf die Begriindung zu Nummer 1 Buchstabe a verwiesen.

Zu Nummer 17

§ 69 Absatz 1 normiert ein Mindestprufungsintervall von zwei Jahren fir die dort genannten
Datenverarbeitungen. Hintergrund ist die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts,
welche beispielhaft ein Prifungsintervall von zwei Jahren benennt (Bundesverfassungsge-
richt, Urteil vom 20. April 2016, Az. 1 BvR 966/09 u.a., Randnummer 141). Mit der Anhe-
bung des Mindestprufungsintervalls auf drei Jahre wird der Verwaltungsaufwand minimiert
und zugleich eine angemessene Haufigkeit der Prifung gewahrt.

Zu Nummer 18

In § 74 Absatz 1 Satz 3 werden Ausnahmen fiir die Benachrichtigungspflicht bei verdeckten
und eingriffsintensiven Mallnahnahmen geregelt. Danach kann bei den in § 74 Absatz 1
Satz 1 Nummer 6 bis 9 bezeichneten MalRnahmen eine Benachrichtigung von Personen,
gegen die sich MalRnahme nicht gerichtet hat, unterbleiben, wenn diese von der MalRnahme
nur unerheblich betroffen sind und anzunehmen ist, dass sie kein Interesse an einer Be-

nachrichtigung haben. Mit der Anderung in § 71 Absatz 1 Satz 3 wird diese Ausnahme auf
alle in § 74 Absatz 1 Satz 1 genannten Mal3nahmen erweitert
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Zu Nummer 19

Die Anderung in § 77 Absatz 3 Satz 1 dient dem Zweck, den Fristbeginn zur Berechnung
der Aussonderungsprtffristen auf alle zu einer Person gespeicherten Daten einheitlich an-
zuwenden. Dies dient der Vereinheitlichung und Reduzierung von Prufschritten. Zudem soll
verhindert werden, dass innerhalb der Frist zu einer Person hinzugespeicherte Daten auf-
grund unterschiedlicher Fristablaufe ausgesondert werden missen und so die polizeifach-
lich erforderliche Abbildung der Entwicklung der betroffenen Person kriminalistischer Hin-
sicht Uber aussagekraftige Zeitrdume hinweg erschwert wird. Mit der Ergdnzung, wonach
nicht das letzte zur Speicherung berechtigende Ereignis, sondern die letzte erfolgte Spei-
cherung im Informationssystem flr den Fristbeginn relevant ist, wird das Ziel verfolgt, den
Fristbeginn von dem relevanten Ereignis unabhangig zu machen und stattdessen auf rele-
vante Speicherungen, das heilt den Nachvollzug des Ereignisses innerhalb des Informati-
onssystems, abzustellen

Zu Artikel 7 (Anderung des Asylgesetzes)

Der Deutsche Bundestag ist gemal § 29a Absatz 2a des Asylgesetzes (AslyG) alle zwei
Jahre durch einen Bericht der Bundesregierung dartber zu informieren, ob die Vorausset-
zungen fur die Bestimmung der in Anlage Il zu § 29a AsylG bezeichneten Staaten als si-
chere Herkunftsstaaten weiterhin vorliegen. Zuletzt ist die Bundesregierung dieser Berichts-
pflicht gegentiber dem Deutschen Bundestag am 15. Marz 2024 mit dem ,Vierten Bericht
zu der Uberpriifung der Voraussetzungen zur Einstufung der in Anlage Il zum Asylgesetz
bezeichneten sicheren Herkunftsstaaten® (Bundestagsdrucksache 20/1075) nachgekom-
men.

Die Erstellung dieser Berichte bindet im Auswartigen Amt und dem Bundesministerium des
Innern erhebliche personelle Ressourcen, die fur die Erledigung von dringenden Aufgaben
nicht zur Verfigung stehen.

Die Berichtsverpflichtung kann aus Grinden des Burokratieabbaus ohne nachteilige Folgen
gestrichen werden. Die Bundesregierung hat sich jederzeit — also auch zwischen den Be-
richtszeitrdumen — anhand der Rechtslage, der Anwendung der Rechtsvorschriften und der
allgemeinen politischen Lage zu versichern, dass im jeweiligen Staat weder eine Verfolgung
noch Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe noch Bedro-
hung infolge willkirlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen
bewaffneten Konflikts zu beflrchten sind und insbesondere die menschenrechtliche Situa-
tion unter Einschluss der Betrachtung bestimmter vulnerabler Gruppen und deren spezifi-
schen Risiken zu Uberprufen.

Zu Artikel 8 (Folgeanderung des Bundeswahlgesetzes)

Es handelt sich um eine Anderung zu Artikel 5 Nummer 6. Mit dem Wegfall der Meldepflicht
fur Reedereien entfallt die Grundlage, an die die bisherige gesetzliche Fiktion des § 12
Absatz 4 Nummer 1 anknupfen konnte. Flr deutsche Seeleute unter deutscher Flagge greift
kunftig keine gesetzliche Wohnungsfiktion mehr.

Zu Artikel 9 (Folgeanderung der Bundeswahlordnung)

Zu Nummer 1

Es handelt sich ebenfalls um eine Folgeadnderung zu Artikel 8. Kinftig werden deutsche
Seeleute unter deutscher Flagge aufgrund des Wegfalls der Meldepflicht fiir die Reedereien

nicht mehr von Amts wegen gemaf § 16 Absatz 1 in das Wahlerverzeichnis eingetragen
werden (kdnnen).
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Zu Nummer 2

Zu Buchstabe a und b

Die Zustandigkeitsregelungen fir die Eintragung in das Wahlerverzeichnis von deutschen
Seeleuten unter deutscher Flagge werden als Folgeanderung zur Regelung in Artikel 9
Nummer 1 gegenstandslos und gestrichen. Damit gelten fur sie kunftig die Zustandigkeits-
regelungen wie fur deutsche Seeleute auf Schiffen unter fremder Flagge bzw. fur die mit-
gezogenen Angehdrigen deutscher Seeleute auf einem Schiff unter deutscher Flagge

Die Zustandigkeit gemal® § 17 Absatz 1 Nummer 1 gilt fir Binnenschiffer, die zuletzt auf
einem in der Bundesrepublik Deutschland im Schiffsregister eingetragenen Binnenschiff
gefahren sind und im Anschluss daran auf einem Seeschiff gefahren sind, dann unabhangig
davon, ob das Seeschiff unter fremder oder deutscher Flagge fahrt; in beiden Fallen trifft
den Reeder dann keine Meldepflicht (mehr). Hier kommt es daher zu einer Angleichung der
Zustandigkeit der Gemeinde flr die Eintragung in das Wahlerverzeichnis bei Wechseln ei-
nes Binnenschiffers auf ein Seeschiff unter deutscher oder fremder Flagge

Zu Nummer 3

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgeanderung zu der Regelung in Artikel 9 Nummer 2.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgednderung zu der Regelung in Artikel 9 Nummer 2.

Zu Buchstabe ¢

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanpassung.

Zu Nummer 4

Zu Buchstabe a -d

Es handelt sich um eine Folgednderung zu der Regelung in Artikel 9 Nummer 2.

In Erlauterungspunkt 4 Satz 4 findet Berlicksichtigung, dass — zumindest fiir eine Uber-
gangszeit von 25 Jahren — den Meldebehérden noch Daten zurtckliegender Meldungen
gemal § 28 Absatz 2 des Bundesmeldegesetzes vorliegen. Diese kdnnen zum Nachweis
der Voraussetzungen des § 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Bundeswahlgesetzes her-
angezogen werden und den Seeleuten die verfahrensmafig einfachere Antragstellung auf
Eintragung in das Wahlerverzeichnis nach Anlage 2 der Bundeswahlordnung eréffnen.

Zu Buchstabe e

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanpassung.

Zu Artikel 10 (Folgeanderung der Europawahlordnung)

Zu Nummer 1

Es handelt sich um eine Anderung zu Artikel 5 Nummer 6. Mit dem Wegfall der Meldepflicht
fur Reedereien entféllt die Grundlage, an die die bisherige gesetzliche Fiktion des § 4 Ab-
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satz 3 des Europawahlgesetzes in Verbindung mit § 12 Absatz 4 Nummer 1 des Bundes-
wahlgesetzes anknlpfen konnte. Fur deutsche Seeleute unter deutscher Flagge greift kunf-
tig keine gesetzliche Wohnungsfiktion mehr.

Zu Nummer 2

Die Zustandigkeitsregelungen fur die Eintragung in das Wahlerverzeichnis von deutschen
Seeleuten auf Schiffen unter deutscher Flagge werden als Folgeanderung zur Regelung in
Artikel 10 Nummer 1 gegenstandslos und gestrichen. Damit gelten fir sie kinftig die Zu-
standigkeitsregelungen wie flr deutsche Seeleute auf Schiffen unter fremder Flagge bzw.
fur die mitgezogenen Angehdrigen deutscher Seeleute auf einem Schiff unter deutscher
Flagge.

Auf die Begriindung zur Regelung in Artikel 9 Nummer 2 Buchstabe b wird verwiesen.

Zu Nummer 3

Es handelt sich um eine Folgeregelung zu Artikel 5 Nummer 6. Mit dem Wegfall der Melde-
pflicht fir Reedereien entfallt die Grundlage, an die die bisherige gesetzliche Vermutung
des § 4 Absatz 3 des Europawahlgesetzes in Verbindung mit § 12 Absatz 4 Nummer 1 des
Bundeswahlgesetzes anknupfen konnte. Fur Seeleute, die als Unionsburger auf Schiffen
unter deutscher Flagge tatig sind, greift kiinftig keine gesetzliche Wohnungsfiktion mehr.
Die Zustandigkeitsregelungen fur die Eintragung von Unionsblrgern, die Seeleute auf
Schiffen unter deutscher Flagge sind, in das Wahlerverzeichnis werden als Folgeanderung
zur Regelung in Artikel 10 Nummer 1 gegenstandslos und gestrichen. In Ermangelung ei-
nes Wohnsitzes in Deutschland entfallt die Wahlberechtigung in Deutschland; Unionsbuir-
ger, die Seeleute auf Schiffen unter deutscher Flagge sind, kbnnen an den Wahlen zum
Europaischen Parlament in ihnrem Heimatstaat teilnehmen.

Zu Nummer 4

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgednderung zu der Regelung in Artikel 10 Nummer 2.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgednderung zu der Regelung in Artikel 10 Nummer 2.

Zu Nummer 5

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgeanderung zu der Regelung in Artikel 10 Nummer 2.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgednderung zu der Regelung in Artikel 10 Nummer 2.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine Folgednderung zu der Regelung in Artikel 10 Nummer 2.

Zu Nummer 6

Es handelt sich um eine Folgednderung zu der Regelung in Artikel 10 Nummer 3.
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Zu Artikel 11 (Folgeanderung der Ersten
Bundesmeldedatenubermittlungsverordnung)

Zu Nummer 1

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung nach der Umbenennung des Bundesmi-
nisteriums des Innern und fir Heimat in Bundesministerium des Innern.

Zu Nummer 2

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der Abschaffung des bedingten Sperr-
vermerks.

Zu Nummer 3
Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der Abschaffung des bedingten Sperr-
vermerks.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der Abschaffung des bedingten Sperr-
vermerks.

Zu Buchstabe c

Aufgrund der Abschaffung der besonderen Meldepflicht fir Seeleute ist eine Fortschreibung
der Wohnanschrift von Seeleuten nicht mehr erforderlich.

Zu Artikel 12 (Folgeanderung der Bundesmeldedatenabrufverordnung)
Zu Nummer 1

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung nach der Umbenennung des Bundesmi-
nisteriums des Innern, flir Bau und fir Heimat in Bundesministerium des Innern.

Zu Nummer 2

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der Abschaffung des bedingten Sperr-
vermerks.

Zu Artikel 13 (Folgeanderung der Bundesmeldedatendigitalisierungsverordnung)
Zu Nummer 1

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung nach der Umbenennung des Bundesmi-
nisteriums des Innern und fur Heimat in Bundesministerium des Innern.

Zu Nummer 2

Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der Abschaffung des bedingten Sperr-
vermerks

Zu Nummer 3

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der Abschaffung des bedingten Sperr-
vermerks.
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Zu Nummer 4

Es handelt sich um eine Folgeanderung aufgrund der Abschaffung des bedingten Sperr-
vermerks.

Zu Artikel 14 (Weitere Folgeanderungen)
Zu Absatz 1
Folgeadnderung zu Artikel 4.
Zu Absatz 2
Folgeadnderung zu Artikel 4.
Zu Absatz 3

Zu Nummer 1
Folgeanderung zu Artikel 4.
Zu Nummer 2
Folgeanderung zu Artikel 4.
Zu Nummer 3
Folgeadnderung zu Artikel 4.
Zu Nummer 4
Folgeanderung zu Artikel 4.
Zu Nummer 5
Folgeadnderung zu Artikel 4.
Zu Nummer 6
Folgeanderung zu Artikel 4.
Zu Absatz 4
Folgeanderung zu Artikel 4.
Zu Absatz 5

Zu Nummer 1
Folgeanderung zu Artikel 4.
Zu Nummer 2
Folgeanderung zu Artikel 4.
Zu Absatz 6

Folgeanderung zu Artikel 4.



Zu Absatz 7

Folgeanderung zu Artikel 4.

Zu Absatz 8

Folgeanderung zu Artikel 4.

Zu Absatz 11

Folgeanderung zu Artikel 4.

Zu Absatz 12

Folgeanderung zu Artikel 4.

Zu Absatz 13

Folgeanderung zu Artikel 4.

Zu Absatz 14

Folgeadnderung zu Artikel 4.

Zu Absatz 15

Folgeanderung zu Artikel 4.

Zu Absatz 16

Folgeadnderung zu Artikel 4.

Zu Absatz 17

Folgeadnderung zu Artikel 4.

Zu Absatz 18

Folgeanderung zu Artikel 4.

Zu Absatz 19

Folgeanderung zu Artikel 4.

Zu Absatz 20

Folgeanderung zu Artikel 4.

Zu Absatz 21

Folgeanderung zu Artikel 4.

Zu Absatz 22

Folgeanderung zu Artikel 4.
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Zu Artikel 15 (Inkrafttreten)

Zu Absatz 1

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. Das Gesetz soll grundsatzlich am Tag nach der Ver-
kiindung in Kraft treten.

Zu Absatz 2

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Artikels 1 dieses Gesetzes sechs Monate nach
seiner Verkindung, damit die Lander mit vollstandigen eigenen Verwaltungsverfahrensge-
setzen (Vollgesetzen) Gelegenheit haben, ihre Verwaltungsverfahrensgesetze anzupassen

Zu Absatz 3

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Artikels 14 dieses Gesetzes. Artikel 14 enthalt die
Folgeanderungen nach Aulerkrafttreten des DE- Mail- Gesetzes, welche am Tag nach Au-
Rerkrafttreten wirksam werden.
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	(2) Das BfJG vom 17. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3171), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. September 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 233) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	§ 6 Absatz 3 Nummer 1 wird gestrichen.

	(3) Das Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 236) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 3a Absatz 3 wird wie folgt geändert:
	2. § 37 Absatz 3 Satz 3 wird gestrichen.

	(4) Das Verwaltungszustellungsgesetz vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 2354), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 236) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. In § 2 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,,einen nach § 17 des De-Mail-Gesetzes akkreditierten Diensteanbieter“ gestrichen.
	2. § 5a wird gestrichen.
	3. In § 9 Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „sowie nach § 5a Absatz 3 und 4 Satz 1, 2 und 4“ gestrichen.

	(5) Die Besondere Gebührenverordnung BMI vom 2. September 2019 (BGBl. I S. 1359), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4229) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 1 Nummer 8 wird gestrichen.
	2. In der Anlage zu § 2 Absatz 1 wird Abschnitt 8 gestrichen.

	(6) Die Schutzschriftenregisterverordnung vom 24. November 2015 (BGBl. I S. 2135), die durch Artikel 14 des Gesetzes vom 7. Juli 2021 (BGBl. I S. 2363) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	§ 2 Absatz 5 Nummer 1 wird gestrichen.

	(7) Die Strafprozeßordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Juli 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 163) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	§ 32a Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 wird gestrichen.

	(8) Die Rahmenbeschluss-Geldsanktionen-E-Rechtsverkehrs-und-Aktenführungsverordnung vom 18. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3582), die durch Artikel 17 des Gesetzes vom 7. Juli 2021 (BGBl. I S. 2363) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	§ 2 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 wird gestrichen.

	(9) Die Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 24. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 328) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	§ 55a Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 wird gestrichen.

	(10) Die Finanzgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. März 2001 (BGBl. I S. 442, 2262; 2002 I S. 679), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 24. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 328) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	§ 52a Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 wird gestrichen.

	(11) Die Vermögensanlagen-Informationsblatt-Bestätigungsverordnung vom 20. August 2015 (BGBl. I S. 1437), die zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	In § 2 Absatz 1 Nummer 1 wird Buchstabe b durch den folgenden Buchstaben b ersetzt:

	(12) Die Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Deutschen Patent- und Markenamt vom 1. November 2013 (BGBl. I S. 3906), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 7. Februar 2022 (BGBl. I S. 171) geändert worden ist, wird wie folgt ...
	§ 5 Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen.

	(13) Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1750, 3245), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 400) geändert worden ist, wird wie folgt geänd...
	§ 39 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wird gestrichen.

	(14) Die Wettbewerbsregisterverordnung vom 16. April 2021 (BGBl. I S. 809) wird wie folgt geändert:
	§ 1 Absatz 3 Nummer 3 wird gestrichen.

	(15) Die Gewerbeanzeigeverordnung vom 22. Juli 2014 (BGBl. I S. 1208), die zuletzt durch Artikel 10 der Verordnung vom 11. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 411) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	§ 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 wird gestrichen.

	(16) Die InVeKoS-Verordnung vom 24. Februar 2015 (BGBl. I S. 166), die zuletzt durch Artikel 2 Absatz 6 des Gesetzes vom 4. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 344) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	§ 6 Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 wird gestrichen.

	(17) Die Verordnung zur Durchführung des Tarifvertragsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Januar 1989 (BGBl. I S. 76), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2146) geändert worden ist, wird wie folgt ge...
	§ 14 Absatz 1 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

	(18) Das Erste Buch Sozialgesetzbuch – Allgemeiner Teil – (Artikel I des Gesetzes vom 11. Dezember 1975, BGBl. I S. 3015), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 19. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 245) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	§ 36a Absatz 2a Nummer 2d wird gestrichen.

	(19) Das Zehnte Buch Sozialgesetzbuch – Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz – in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2001 (BGBl. I S. 130), das zuletzt durch Artikel 8d des Gesetzes vom 19. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 245) geänd...
	§ 33 Absatz 3 Satz 3 wird gestrichen.

	(20) Das Vertrauensdienstegesetz vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	§ 18 wird gestrichen.


	Artikel 15
	Inkrafttreten
	(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 am Tag nach der Verkündung in Kraft.
	(2) Der Artikel 1 tritt am … [einsetzen: Datum des ersten Tages des siebten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] in Kraft.
	(3) Der Artikel 14 tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.
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